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1. Planungsgegenstand 

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der Ge-

meinde Thalheim löst den rechtskräftigen Bauzonen- und Kulturlandplan so-

wie die rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung von 2005 ab und schafft 

damit eine zeitgemässe, dem übergeordneten Recht entsprechende Rechts-

grundlage für Bauvorhaben und Nutzungen des Grundeigentums. 

1.1 Bestandteile der Planung 

Der vorliegende Planungsbericht dient zur Erläuterung der Planungsinhalte 

für die Planungskommission, für den Gemeinderat, für die Bevölkerung und 

für die kantonale Genehmigungsbehörde. Beschluss- und genehmigungs-

pflichtig sind aber lediglich der Bauzonenplan, der Kulturlandplan sowie die 

Bau- und Nutzungsordnung. Im Rahmen des Planungsprozesses wurden wei-

tere Planungsunterlagen ausgearbeitet (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Planungsunterlagen 

Titel 
Datum 
bearbeitet 

Datum 
verabschie-
det 

g
ru

n
d

e
ig

e
n

tü
-

m
e
rv

e
rb

in
d

li
c
h

 

b
e

h
ö

rd
e
n

v
e
r-

b
in

d
li

c
h

 

o
ri

e
n

ti
e
re

n
d

 

Bauzonenplan 1:2ó500 17.04.2025 22.04.2025 X   

Kulturlandplan 1:5ó000 17.04.2025 22.04.2025 X   

Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 17.04.2025 22.04.2025 X   

BNO Synopse 17.04.2025 22.04.2025   X 

Planungsbericht nach Art. 47 RPV 17.04.2025 22.04.2025   X 

Mitwirkungsbericht 24.07.2023 14.08.2023   X 

Planungsbericht Aufhebung Erschlies-
sungsplan "Häuptli-Geissacherñ 

17.07.2023 14.08.2023 
(provisorisch) 

  X 

Inventar geologischer Objekte 21.03.2021 14.08.2023  X  

Inventarplan Schutzobjekte 17.04.2025 22.04.2025   X 

Inventarplan Schutzzonen 17.04.2025 22.04.2025   X 

Inventarplan überlagerte Schutzzonen 17.04.2025 22.04.2025   X 

Netzplan Fuss- und Veloverkehr 08.11.2023 17.07.2023  X  

Änderungsplan Bauzonen 17.04.2025 22.04.2025   X 

Räumliches Entwicklungsleitbild (REL) 03.10.2022 17.07.2023  X  

Gutachterliche Einschätzung Grünzone 
(Agrofutura) 

16.05.2022 14.08.2023   X 

Liste Mehrwertabgabe und Baupflicht 17.04.2025 22.04.2025   X 
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1.2 Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte 

Auf der Grundlage der eidgenössischen und kantonalen Raumplanungsge-

setzgebung haben sich der Gemeinderat und die Planungskommission inten-

siv mit der Siedlungsentwicklung nach innen auseinandergesetzt.  

Im räumlichen Entwicklungsleitbild wurde für das Bauzonengebiet von Thal-

heim ein spezifisches Zielbild für den Zeithorizont bis 2040 erarbeitet (Abbil-

dung 1), welches im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung mit ent-

sprechenden Zonenvorschriften umgesetzt wird. 

 

Abbildung 1: Zielbild Thalheim (KARO, 2022/23) 

Die grössten Herausforderungen für die Gemeindeentwicklung sind das Si-

cherstellen der vom kantonalen Richtplan geforderten Mindestdichten und der 

Umgang mit den Bauzonenreserven. Damit ein moderates Wachstum mit ho-

her Qualität und in Abstimmung mit Infrastruktur und Verkehr erfolgen kann, 

wird das Siedlungsgebiet leicht reduziert. 

Die heutige Dorfzone soll in die Dorfzone 1 und erweiterte Dorfzone 2 unter-

teilt werden, in welchen neben der Erhaltung des Ortsbildes vor allem die Wei-

terentwicklung und Aufwertung des Dorfes im Zentrum steht. Die Schlüssel-

gebiete im Häuptli, Geisacher und Oberdorf sollen mittels Sondernutzungs-

plänen oder mittels verbindlicher Zielsetzungen sorgfältig entwickelt werden. 

Aber auch die überbauten Gebiete sollen weiterentwickelt werden, wofür die 

BNO zeitgemässe Planungsinstrumente mit Qualitätskriterien zur Verfügung 

stellt. 

Mit den vorliegenden Planungsinstrumenten hat sich die Gemeinde Thalheim 

eine zukunftsweisende Strategie erarbeitet, welche für die nächsten 15 Jahre 

Bestand haben sollte. 
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2. Ausgangslage, Rahmenbedingungen 

und Ziele 

2.1 Revisionsvoraussetzung 

Nutzungspläne sind nach dem Erfordernis der tatsächlich und rechtlich geän-

derten Verhältnisse zu überprüfen und anzupassen (Art. 21 RPG und § 15 

BauG) und sie müssen im Interesse der Rechtssicherheit eine gewisse Plan-

beständigkeit aufweisen (Art. 15 RPG). Die wichtigsten Voraussetzungen für 

die Gemeinde Thalheim sind demnach folgende: 

¶ Die rechtskräftige Nutzungsplanung aus dem Jahr 2005 hat den Pla-

nungshorizont von 15 Jahren bereits überschritten (siehe Tabelle 2). Eine 

gesamthafte Überprüfung und Vereinheitlichung der Zonenplanung unter 

Berücksichtigung der zwischenzeitlich geänderten rechtlichen Rahmen-

bedingungen ist deshalb angebracht. 

¶ Am 1. Mai 2014 ist das neue eidgenössische Raumplanungsgesetz in 

Kraft getreten. In diesem Zusammenhang wurden auch die kantonalen 

Rechtsgrundlagen sowie der kantonale Richtplan angepasst. 

¶ Es besteht Änderungsbedarf zu zahlreichen Einzelthemen und -bestim-

mungen, welcher sich aus gesetzlichen Rahmenbedingungen, neuen An-

sprüchen oder Problemen in der Anwendungspraxis ergibt. 

 
Tabelle 2: Beschluss- und Genehmigungsdaten der rechtskräftigen Nutzungsplanung 

Planungsinstrumente Beschluss 
Gemeinde 

Genehmi-
gung Kanton 

Bauzonenplan 19.08.2005 13.11.2007 

Kulturlandplan 19.08.2005 13.11.2007 

Bau- und Nutzungsordnung 19.08.2005 13.11.2007 
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2.2 Kantonale Planungen und Vorgaben 

Der kantonale Richtplan (beschlossen vom Grossen Rat am 20. September 

2011 inklusive Revision vom 24. März 2015) bezeichnet die übergeordneten 

Interessen des Kantons. Er ist behördenverbindlich und bildet den massgebli-

chen Rahmen für die Planung der Gemeinde. 

Der Richtplan besteht aus der Richtplankarte (Auszug siehe Abbildung 2) und 

aus dem Richtplantext, dessen Planungsgrundsätze und Planungsanweisun-

gen in der Nutzungsplanung zu berücksichtigen und umzusetzen sind. Die 

gemeindespezifische Umsetzung ist in den nachfolgenden Kapiteln dargelegt. 

 

Abbildung 2: Auszug Richtplan Gesamtkarte (AGIS)  

Die Gemeinde Thalheim zählt gemäss Raumkonzept Aargau (Richtplankapi-

tel R 1) zum ländlichen Entwicklungsraum. Sie hat im Rahmen der Nutzungs-

planung dafür zu sorgen, dass der ländliche Charakter erhalten bleibt und 

weiterentwickelt wird, insbesondere im Ortskern. Die Gemeinde hat im Rah-

men des räumlichen Entwicklungsleitbildes die Grundsätze für die bauliche 

Entwicklung im Ortskern behördenverbindlich festgehalten. 

 

  

Legende (Auszug): 

 Siedlungsgebiet  

 Ortsbild von nationaler Bedeutung 

 Landschaften von kantonaler Bedeutung 

 Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung 

 Kant. Interessengebiet für Grundwasser 

  Fruchtfolgefläche 
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2.3 Regionale Abstimmung 

Regionalentwicklungskonzept 

Ortsplanungen sind regional abzustimmen. Als Grundlage dient das von 

Brugg Regio am 25.06.2015 beschlossene Regionalentwicklungskonzept 

(REK), in welchem die raum- und verkehrsplanerischen Strategien und 

Grundsätze der Region Brugg definiert sind. 

Grundlagen und Hinweise aus regionaler Sicht 

Die ĂGrundlagen und Hinweise aus regionaler Sichtñ vom 14.06.2018 zur Ge-

samtrevision Nutzungsplanung verweisen ebenfalls auf das REK und beinhal-

ten zusätzlich vier spezifische Anliegen für die Gemeinde Thalheim. Diese 

Anliegen wurden teilweise bereits im räumlichen Entwicklungsleitbild oder los-

gelöst vom Planungsprozess berücksichtigt (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Anliegen von Brugg Regio zur Revision Nutzungsplanung Thalheim 

Anliegen Brugg Regio Umsetzung Gemeinde Thalheim 

1. Potenzial als ländlich geprägte Wohngemeinde 

- Konzentration auf Entwicklung als ländli-
che Wohngemeinde 

- Empfehlung: Eigentümer von Baulandre-
serven periodisch kontaktieren und zur 
Überbauung anregen 

- Umfrage bei Grundeigentümern 
über Entwicklungsabsichten 
(Sommer 2019) 

2. Generationenwechsel 
- dichtere, zentrale Wohnzonen mit Ange-

bot an Geschosswohnungen prüfen 
- Aktivierung von unbebautem Bauland 

und die qualitätsvolle und ortsverträgli-
che innere Verdichtung 

- Quartiergerechte Aufzonungen, Umzo-
nungen oder qualitätssichernde Verfah-
ren prüfen  
 

- Neuorganisation der Dorfzonen 
und qualitätssichernde Mass-
nahmen 

- Entwicklung Areal Häuptli 

3. Attraktivität in den historischen Ortskernen und der intakten Landschaft 
- Stärkung dörflicher Charakter der Ge-

meinde (ISOS) und der umgebenden 
Landschaft mit unterschiedlichen Land-
schaftselementen (LkB, BLN, Jurapark) 

- Übergang zwischen Siedlung und Land-
schaft 
 

- Ausarbeitung REL mit entspre-
chender Umsetzung in der Nut-
zungsplanung 

4. Verkehrsführung und -entwicklung 
- Verkehrsführung und ïentwicklung sind 

in engem Zusammenhang mit ge-
wünschter Dorfentwicklung zu betrach-
ten und voranzutreiben 

- Verkehrliche und ortsbauliche 
Massnahmen  
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Stellungnahme Brugg Regio 

Die Stellungnahme von Brugg Regio zur Gesamtrevision Siedlung und Kul-

turland Thalheim vom 20.10.2023 würdigt die Umsetzung der im REL formu-

lierten Strategien und Grundsätze, insbesondere die differenzierte Auseinan-

dersetzung mit dem Ortsbild von nationaler Bedeutung, die massvolle Sied-

lungsentwicklung nach innen, den Umgang mit dem Boden, die Vorschriften 

für die Gestaltung des öffentlichen Raums, die Aufnahme des Konzepts der 

«grünen Linse» im Gebiet Oberdorf sowie die Aufnahme von Bestimmungen 

zu Terrainveränderungen und Flächenversiegelung. 

Weiter enthält die Stellungnahme einen konkreten Antrag und mehrere Emp-

fehlungen (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Anträge und Empfehlungen von Brugg Regio 

Anliegen Brugg Regio Umsetzung Gemeinde Thalheim 

Antrag: detaillierte Auseinandersetzung mit dem Vorhaben auf Parzelle 46 im Pla-
nungsbericht 

- Freihaltung exponierte Hangkante 
- Präzisierung des Bauzonenrandes 
- Charakter des prägenden Wiesenbordes 

erhalten 

- Klärung der Themen aufgrund ei-
ner Erschliessungs- und Bebau-
ungsstudie 

 
Siehe Kapitel 3.2 
 

Empfehlung: Fachgremium / Fachbeirat installieren 

- Qualitative Anforderungen an die Einglie-
derung beurteilen und objektivieren 

- Gleiches Fachgremium bei der Beurteilung 
von Gestaltungsplänen und Bauvorhaben 
bei Baudenkmälern beiziehen 

- Die Gemeinde Thalheim hat ei-
nen Ortsbildberater, welcher die 
Gemeinde bei diesen Fragen un-
terstützt 

 
Siehe Kapitel 4.4 

Empfehlung: Stärkere Differenzierung der Zonenbestimmungen für die Dorfzone D1 
und D2 

- Generationenwechsel ermöglichen 
- Bestimmungen für die Dorfzone D2 stärker 

auf Weiterentwicklung und Anforderungen 
an Neubauten auf nicht überbauten Flä-
chen fokussieren 

- Bestimmungen für die Dorfzone D1 primär 
auf Erhaltung des Bestandes ausrichten 

- Präzisierungen BNO 
 
Siehe Kapitel 3.3 
 

Empfehlung: Kriterien für Nutzungsbonus präzisieren 

- Welcher Bonus für welches Kriterium un-
klar 

- Verglaste Balkone, Sitzplätze und Winter-
gärten als Qualitätsmerkmal infrage ge-
stellt 

- Nutzungsbonus soll nur noch für 
die Erstellung von zusätzlichen 
gleichwertigen Wohneinheiten be-
ansprucht werden dürfen (§ 11 
Abs. 5 BNO) 

 
Siehe Kapitel 4.1 
 

Empfehlung: Vertieftere Auseinandersetzung mit dem Siedlungsrand 

- Vermeidung grösserer Niveaudifferenzen 
- Durchlässigkeit für Kleintiere Gewährleis-

ten 
Siehe auch Flyer von Brugg Regio 

- Neue Bestimmung zu Siedlungs-
rändern (§ 43a BNO) 
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2.4 Jurapark Aargau 

Die Gemeinde Thalheim ist Mitgliedsgemeinde des Juraparks Aargau. Im 

Rahmen der Revision der Nutzungsplanung ist aufzuzeigen, inwiefern die 

strategischen Ziele des Juraparks bei der kommunalen Planungstätigkeit be-

rücksichtigt werden. Relevant sind dabei die beiden folgenden, im Parkvertrag 

festgehaltenen Ziele: 

1) Erhaltung und Aufwertung der Qualität und Vielfalt von einheimischen 

Tier- und Pflanzenarten und ihren Lebensräumen  

2) Wahrung und Stärkung der typischen Landschafts- und Kulturwerte 

sowie Ortsbilder  

Als Grundlage dient auch die Vision/Strategie des Jurapark Aargau mit Wir-

kungszielen in den Bereichen Natur und Landschaft und Management: 

¶ Die Natur ist unsere Lebensgrundlage. Wir tragen ihr Sorge ï für uns 

und unsere Nachkommen. 

o Wertvolle Natur und Landschaft ï vielfältig und vernetzt  

o Naturnahe Siedlungen ï ein Mehrwert für alle  

¶ Wir setzten uns gemeinsam für eine lebenswerte, innovative und 

nachhaltige Region ein.  

o Die Gemeinden kennen ihre Stärken und ihre besonderen 

Natur- und Kulturwerte und tragen ihnen aktiv Sorge.   

o Die Gemeinden sind attraktive Wohngemeinden dank leben-

digen Ortskernen und  

o Naherholungsgebieten, vielfältigem Gemeindeleben und zu-

kunftsfähigem Gewerbe. 

o Alt und neu ergänzen sich ï die Gemeinden legen Wert auf 

ihre charakteristischen  

o Ortsbilder und setzen sich für die Sanierung vorhandener 

Bausubstanz und sorgfältige Nachverdichtung ein. 

o Die Jurapark-Gemeinden setzen sich für die «Nachhaltige 

Lebensqualität» ein. 

 

Der Planungsentwurf wurde im September 2023 dem Jurapark Aargau zur 

Stellungnahme unterbreitet. In seiner Stellungnahme vom 08.12.2023 werden 

wesentliche Bestrebungen der Nutzungsplanung als positiv gewertet: 

¶ Umgang mit Siedlungsrändern gemäss Zielbild REL sowie Erhalt von 

ortsprägenden Bäumen im Siedlungsgebiet 

¶ Gestaltung Übergang von der Gewerbezone zu anderen Zonen, zur 

Strasse und zur offenen Landschaft mittels Trenngürtel (§ 14 BNO) 

¶ Gestaltungsplanpflicht mit erhöhten Qualitätskriterien 

¶ Bestimmungen zur Aussenraumgestaltung (§ 44 BNO) 

 

Weiter enthält die Stellungnahme mehrere Verbesserungsvorschläge (Ta-

belle 5). 
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Tabelle 5: Verbesserungsvorschläge Jurapark 

Anliegen Jurapark Aargau Umsetzung Gemeinde Thalheim 

Grünflächenziffer 

- Gründe sind unklar, warum Grünflächen-
ziffer gestrichen wurde 

- Grünflächenziffer kann zu einer Durch-
grünung der Siedlung und zur Hitzemin-
derung beitragen 

- Auf eine Grünflächenziffer wird ver-
zichtet, da Massnahmen zur Hit-
zeminderung anderweitig sicherge-
stellt werden können. 

- Bereits hoher Anteil an Grünflächen 
durch Talbach, grüne Inseln und 
kleines Siedlungsgebiet. 

 
Siehe Kapitel 9.3 

Natur und Landschaft 

- Erneuerung des Natur- und Landschafts-
inventars wäre begrüsst worden 

- Aufnahme der ökologisch aufgewerteten 
Waldränder als Genehmigungsinhalt in 
den Kulturlandplan und verschiedene 
Möglichkeiten für den Unterhalt prüfen 

- Naturobjekte wurden im Feld begut-
achtet und direkt im Kulturlandplan 
umgesetzt 

- Auf die Aufnahme der aufgewerte-
ten Waldränder wird aus den er-
wähnten Gründen weiterhin ver-
zichtet. Ein grosser Teil der Wälder 
ist bereits mit Naturschutzzonen 
überlagert. 

Versiegelungsgrad Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

- § 15 Abs. 2 BNO ist zu unverbindlich for-
muliert 

- Prozentanteil unversiegelter Flächen 
oder zum Grünanteil ergänzen 

- Auf konkrete Werte zur Versiege-
lung in der OEBA wird verzichtet, 
da in § 44 der Grundsatz bereits 
geregelt ist, versiegelte Flächen auf 
das Notwendigste zu beschränken. 

Lichtemissionen 

- Umgang mit Lichtemissionen thematisie-
ren, da eine stetige Zunahme von Lichte-
missionen feststellbar ist 

Siehe auch Vollzugshilfe BAFU 

- Es wird ein neuer Passus zu Lichte-
missionen aufgenommen (§ 35b 
BNO) 

Erneuerbare Energien 

- Weder im Planungsbericht noch in der 
BNO finden sich Ausführungen zu erneu-
erbaren Energien 

- Festlegung eines Prozent-Anteils an fos-
siler Energie bei Neubauten, Erweiterun-
gen oder Anbauten wäre ein wichtiges 
Zeichen 

- Aufgrund der laufenden Verschär-
fungen der übergeordneten Ener-
giegesetzgebung wird auf Vorga-
ben in der BNO verzichtet. 

- Die Gemeinden haben zudem die 
Möglichkeit, eine kommunale Ener-
gieplanung zu erstellen. 

Parkierung / Mobilitätskonzept 

- Thematik soll in BNO Erwähnung finden, 
Verweis auf REL reicht nicht aus 

- Bestimmungen zur Bepflanzung der 
Parkplätze, zur sickerfähigen Ausführung 
sowie Reduktion der Bodenversiegelung 
dank Spontanbegrünung 

- Es wird ein neuer Passus zur Par-
kierung ergänzt (§ 38a BNO). Bei 
MFH sind Parkplätze unterirdisch 
oder im Gebäudevolumen anzuord-
nen. 

- In § 44 ist der Grundsatz bereits 
geregelt, versiegelte Flächen auf 
das Notwendigste zu beschränken. 

Fachliche / finanzielle Unterstützung durch den Jurapark 

- Arbeitshilfe zu Siedlungsrändern 
- Förderung von Fassadenbegrünungen 

bei Gewerbebauten 
- Beratungen zu naturnaher Umgebungs-

gestaltung 

- Kenntnisnahme 
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2.5 Kommunale Gesamtschau 

Räumliches Entwicklungsleitbild 

Als Grundlage für den Ortsplanungsprozess wurde in einer ersten Phase ein 

räumliches Entwicklungsleitbild (REL) erarbeitet. Das REL bezieht sich auf 

den Ortsteil von Thalheim im Baugebiet und zeigt in einem langfristigen Zu-

kunftsbild (Planungshorizont 2040), wo sich die Gemeinde wie entwickeln soll.  

Aufgrund neuerer Erkenntnisse und Änderungen wurde das REL nach der 

Erarbeitung des Planungsentwurfs aktualisiert. Im Rahmen des Mitwirkungs-

verfahrens 2022 konnten alle Interessierten zur Umsetzung Stellung nehmen. 

Abstimmung mit technischer und sozialer Infrastruktur 

Technische Infrastruktur, Werkleitungen 

Die Infrastrukturanlagen der Gemeinde Thalheim werden regelmässig unter-

halten und bei Bedarf saniert oder erneuert. Dies betrifft sowohl die Anlagen 

im Baugebiet als auch ausserhalb Baugebiet. Die Anlagen der Ver- und Ent-

sorgung weisen grundsätzlich genügend Reserven aus und können das prog-

nostizierte Bevölkerungswachstum aufnehmen. Bei der Elektrizitätsversor-

gung ist jedoch unter anderem aufgrund der starken Zunahme an PV-Anlagen 

und der Elektromobilität (Ladestationen, Elektroautos) damit zu rechnen, dass 

das Netz verstärkt werden muss. 

Altersfürsorge 

Das Angebot an altersgerechten Wohnungen wurde in den letzten Jahren mit 

dem Bau von neuen Mehrfamilienhäusern (z. B. Breiti) verbessert. Pflegebe-

dürftige Personen können im Alters- und Pflegezentrum Schenkenbergertal 

einen Platz finden. Mit der Zunahme und der tendenziellen Alterung der Be-

völkerung wird die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen weiter stei-

gen. 

Schule 

Die Gemeinde verfügt über einen Kindergarten und ein Schulhaus, in dem die 

Primarschule unterrichtet wird. In Thalheim gehen 78 Kinder zu Schule 

(Schuljahr 2023/24). Das Schulhaus ist gut belegt und hat nur noch für wenige 

Schüler Kapazität. Da bei den neu zugezogenen Familien ein hoher Anteil von 

Familien mit Kindern erwartet wird, ist eine Erweiterung der Primarschule und 

des Kindergartens in Planung. Die Gemeinde verfügt noch über genügend 

Reserven und plant die Erweiterung der Schulanlage innerhalb der bestehen-

den OeBA-Zone. Die Realschule und die Sekundarschule können in Veltheim 

besucht werden, die Bezirksschule in Schinznach-Dorf (ab ca. 2028 in Möri-

ken-Wildegg). Die Kantonsschulen liegen in Aarau, Baden und Wettingen. 

Freizeit 

Die Gemeinde Thalheim weist einige Naherholungsgebiete in unmittelbarer 

Nähe (BLN, Jurapark) auf, welche durch ein vielfältiges Wegnetz bestens er-

schlossen sind. Besonders zu erwähnen ist die Ruine Schenkenberg, ein be-

liebtes Ausflugsziel und ein kantonales Denkmalschutzobjekt (siehe auch Ka-

pitel 4.4). Es besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf.  
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Feuerwehr 

Die Gemeinde Thalheim verfügt über eine eigene Feuerwehr. Das Feuerwehr-

magazin befindet sich gegenüber dem Gemeindehaus. Die Feuerwehr hat ge-

mäss der Gemeinde Potenzial zur Weiterentwicklung. 

Verwaltung 

Am Verwaltungsstandort Thalheim sind genügend Reserven vorhanden, wel-

che bei Bedarf einen Ausbau der Verwaltung ermöglichen würden. Die Flä-

chen der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen werden dafür nicht benötigt. 

2.6 Rechtskräftige Sondernutzungspläne 

Im Gemeindegebiet gibt es mehrere rechtskräftige Sondernutzungspläne (Er-

schliessungs- oder Gestaltungspläne nach §§ 17 ff BauG). Grundsätzlich be-

halten diese ihre Gültigkeit, soweit keine Widersprüche zum neuen überge-

ordneten Recht entstehen. Ist ein Sondernutzungsplan vollständig umgesetzt 

und wirkungslos, kann dieser aufgehoben werden. Die folgende Übersicht 

zeigt auf, wo Handlungsbedarf (Anpassung oder Aufhebung) besteht. 

Tabelle 6: Überbauungsplan Häuptli und Gestaltungsplan Bären 

 Sondernutzungs-
plan 

Ursprünglicher Zweck und 
Stand heute 

Handlungs-
bedarf 

1 Überbauungsplan 
ĂHªuptli-Geissa-
cherñ 

- Sorgfältige Eingliederung 
der Bauten in die land-
schaftliche und bauliche 
Umgebung 

- Genehmigung 1989 
- Rückwärtige Erschliessung 

vollständig umgesetzt 
- Bebauung teilweise umge-

setzt 

Mit neuem 
GP Häuptli 
aufheben  
(Inhalte in 
BNO integ-
rieren) 

2 Gestaltungsplan 
ĂBªren-Baumgar-
tenñ 

- Koordinierte Erschliessung 
und Bebauung 

- Genehmigung 2008 
- bereits vollständig umge-

setzt 
- Qualitätsvorgaben sind er-

füllt 
 

aufheben 

 
 

  

1 

2 
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Tabelle 7: Gestaltungsplan Langmatt 

 Sondernutzungs-
plan 

Ursprünglicher Zweck und 
Stand heute 

Handlungs-
bedarf 

3 Gestaltungsplan 
ĂLangmattñ 

- Auf die bauliche und land-
schaftliche Umgebung ab-
gestimmte Bebauung 

- Genehmigung 2006 
- weitgehend umgesetzt 

 

beibehalten 

 
 

Tabelle 8: Gestaltungsplan Breiti 

 Sondernutzungs-
plan 

Ursprünglicher Zweck und 
Stand heute 

Handlungs-
bedarf 

4 Gestaltungsplan 
ĂBreitiñ 

- Auf die bauliche und land-
schaftliche Umgebung ab-
gestimmt Bebauung 

- Genehmigung 2013 
- noch nicht vollständig umge-

setzt 
 

beibehalten 

 
 

Verfahren 

Die Aufhebung oder Änderung der oben genannten Sondernutzungspläne er-

folgt im gleichen Verfahren wie deren Erlass, unabhängig von der allgemeinen 

Nutzungsplanung. Es ist jedoch vorgesehen, die öffentliche Auflage der Auf-

hebung zeitgleich mit der Gesamtrevision Nutzungsplanung durchzuführen. 

 

4 

3 
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3. Bauzonengrösse 

3.1 Bevölkerungsentwicklung und Bedarf an Bauzonen 

Vorgaben kantonaler Richtplan 

Gestützt auf das Bundesrecht (Raumplanungsgesetz RPG) und insbesondere 

auf den kantonalen Richtplan und das kantonale Baugesetz (BauG) ist das 

Fassungsvermögen der Bauzonen zu überprüfen und soweit notwendig an-

zupassen (Rechtsgrundlagen siehe Tabelle 9). Dabei spielen auch die Mass-

nahmen zur Entwicklung nach innen eine bedeutende Rolle. 

Tabelle 9: Rechtsgrundlagen Innenentwicklung 

Art. 15 Abs. 1+2 RPG 1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie 
dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre ent-
sprechen. 
2 Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzie-
ren. 
 

Art. 15 Abs. 4 RPG 4 Land kann neu einer Bauzone zugewiesen 
werden, wenn: 

b.  es auch im Fall einer konsequenten Mobili-
sierung der inneren Nutzungsreserven in 
den bestehenden Bauzonen voraussicht-
lich innerhalb von 15 Jahren benötigt, er-
schlossen und überbaut wird; 

 

Richtplan S 1.2,  
Planungsanweisung 
2.1 

Die Gemeinden zeigen die Schritte auf, wie bis 2040 die 
Mindestdichten erreicht werden. 

 
 

§ 13 BauG 2bis Die Gemeinden zeigen auf, wie sie die innere 
Siedlungsentwicklung und die Siedlungsqualität 
fördern und wie die Siedlungsentwicklung auf die 
vorhandenen oder noch zu schaffenden Kapazi-
täten des Verkehrsnetzes abgestimmt ist. 
 

§ 46 BauG 1 Die Gemeinden fördern insbesondere eine ver-
dichtete Bauweise, die Schliessung von Baulü-
cken sowie die vollständige Ausnutzung beste-
hender Gebäude. 
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Bisherige Bevölkerungsentwicklung 

Ein erstes grösseres Wachstum fand in der Gemeinde Thalheim in den 

1990er-Jahren statt, als die Bevölkerungszahl von 615 auf 792 Einwohner 

(+29%) anstieg. Anschliessend stagnierte das Bevölkerungswachstum bis 

zum Ende der 2000er-Jahre wieder, ehe es bis heute wieder ansteigt. Die 

heutige Einwohnerzahl beträgt 966 Einwohner (Stand 31.12.2024). 

Das Raumkonzept Aargau geht im ländlichen Entwicklungsraum von einem 

jährlichen Wachstum von 0.45 % pro Jahr aus. Ausgehend vom Jahr 2012 

ergibt dies eine Bevölkerungszahl von ca. 815 im Jahr 2029 und 860 für den 

Richtplanhorizont 2040. Die Einwohnerentwicklung seit 2012 lag, von einigen 

Ausnahmen abgesehen, deutlich über den Werten der Planungsannahme des 

Richtplans. So wurden die Werte des Richtplanhorizonts 2040 bereits Ende 

2021 erreicht. Es ist aufgrund der aktuellen Bautätigkeit- und eingaben auch 

in den nächsten Jahren mit einem starken Wachstum zu rechnen. 

 

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung 1980 - 2024 (Quelle: Statistik Aargau - kanto-
nale Bevölkerungsstatistik) 

In Thalheim hat seit 2011 die Anzahl der Arbeitsstätten (9%) und Beschäftig-

ten (2.3%) leicht abgenommen. Die Anzahl der Beschäftigten hat nur im Sek-

tor 3 (Gastgewerbe, Handel, freie Berufe) leicht zugenommen (5.8%). 

Im Jahr 2018 wies die Gemeinde total 70 Arbeitsstätten und 258 Beschäftigte 

auf, was einem Verhältnis von 31 Arbeitsplätzen pro 100 Einwohner ent-

spricht. Damit ist die Beschäftigtenentwicklung in der Gemeinde Thalheim von 

untergeordneter Bedeutung. 

Tabelle 10: Arbeitsstätten und Beschäftigte (Bundesamt für Statistik, Statistik der Un-
ternehmensstruktur) 

 Anzahl Arbeitsstätten Voll- und Teilzeitbeschäftigte 

 Sektor 
1 

Sektor 
2 

Sektor 
3 

Total Sektor 
1 

Sektor 
2 

Sektor 
3 

Total 

2011 27 13 37 77 59 85 120 264 

2018 25 9 36 70 57 74 127 258 

Wachs-
tum (%) 

-7.4 -30.7 -2.7 -9.1 -3.4 -13.0 5.8 -2.3 

 

Prognose Richtplan: 860 Einwohner bis 2040 
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Stand der Erschliessung 

Abbildung 4 zeigt alle bestehenden Bauzonen der Gemeinde Thalheim und 

insbesondere den Erschliessungsstand der unüberbauten Flächen (Stand 

2021, Anpassungen Stand 2024 noch in Bearbeitung). 

 

Abbildung 4: Stand der Erschliessung 2022 (AGIS)  

Infolge der aktuellen Bautätigkeiten ist die Bevölkerungszahl in den letzten 

drei Jahren um rund 100 Einwohner angestiegen. Die grössten zusammen-

hängenden Reserven der Wohn- und Mischzonen befinden sich noch im 

Häuptli (Parzelle 985), Gishübel (Parzelle 46) und im Oberdorf (diverse Par-

zellen). Auf diesen Flächen ist gemäss aktuellem Stand kein Projekt geplant, 

es finden jedoch periodische Gespräche mit den Grundeigentümern statt (Ta-

belle 11). 

Tabelle 11: Stand der grösseren Bauzonenreserven (Stand Februar 2025) 

Gebiet/Parzelle Projekt Stand der Planung 

Häuptli / 985 Kein konkretes 
Projekt 

Bauland ist zum Kauf ausgeschrieben 

Gishübel / 46 Projekt in Vor-
bereitung 

Periodische Gespräche mit Grundeigentümern 

Oberdorf / 906 / 
980 / 1083 

Studie im REL Abhängigkeiten zum Hochwasserschutzprojekt / 
Bachöffnung Grändbach 

Oberdorf / 207 Kein konkretes 
Projekt 

Periodische Gespräche mit Kirchgemeinde 

Neumatt / 144 Erweiterung 
Schule 

Schulhausanbau in Realisierung 

 

  

Breiti 
(überbaut) 

Gishübel 
(langfristige Reserve) 

Ziiner 
(überbaut) 

Häuptli 
(baureif / baureif in 5 Jahren) 

Geisacher 
(baureif) 

Oberdorf I 
(langfristige Reserve) 

Oberdorf II 
(langfristige Reserve) 

Neumatt 
(langfristige Reserve) 

Büel 
(langfristige Reserve) 
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Bedarf an Bauzonen 

Als Grundlage für die Beurteilung des Fassungsvermögens und des Bedarfs 

an Bauzonen hat sich eine Delegation aus Gemeinderat und Planungskom-

mission intensiv mit der Bebaubarkeit der Bauzonen auseinandergesetzt. 

Dazu wurden für jede einzelne Parzelle der bebaubare Flächenanteil und da-

raus das mögliche Entwicklungspotenzial bestimmt. Eine Zusammenfassung 

dieser Auswertung befindet sich im Anhang A (Stand 31.12.2024). 

Daraus geht hervor, dass im Durchschnitt rund 20 % der Bauzonenflächen 

nicht bebaubar sind. Dafür sind verschiedene Faktoren wie die Topografie, 

Gewässerräume und Strassenflächen verantwortlich. Von der Fläche der un-

überbauten Wohn- und Mischzonen von 5.8 Hektaren sind nur rund 3.6 Hek-

taren als überbaubar beurteilt worden. Die gut bebaubaren Parzellen sind be-

reits bebaut. Aus diesem Sachverhalt lässt sich unter anderem die tiefe Ein-

wohnerdichte von 29 Einwohner pro Hektare in den überbauten Wohn- und 

Mischzonen begründen. Die geforderte Einwohnerdichte von 40 E/ha gemäss 

Raumkonzept kann aufgrund der tiefen Bebaubarkeit nur bezogen auf die 

überbaubaren Flächen erreicht werden. 

In Tabelle 12 wird als Abschätzung das Fassungsvermögen der bestehenden 

Bauzonen aufgrund der oben beschriebenen Vorgehensweise ermittelt und 

den Planwerten der Einwohnerzahl gemäss Raumkonzept gegenübergestellt. 

Dabei werden die Flächen aufgrund der oben genannten Erkenntnisse redu-

ziert. Aufgrund der tatsächlich eruierten zusätzlichen Bebaubarkeit der Par-

zellen in den überbauten Flächen kann die Einwohnerzahl in den Wohn- und 

Mischzonen innerhalb des Bauzonengebiets von heute 827 auf rund 932 er-

höht werden. Es kann abgeleitet werden, dass die bereits überbauten Wohn- 

und Mischzonen von rund 30 ha auf den überbaubaren Flächen (rund 22 ha) 

die prognostizierten 860 Einwohner gemäss Raumkonzept aufnehmen kön-

nen. 

Tabelle 12: Fassungsvermögen der bestehenden Bauzonen (Zusammenzug Berech-
nung der Gemeinde, Stand 31.12.2024, Anhang B) 

Zone Über-
baute  
Fläche 
[ha] 

unüber-
baute  
Fläche 
[ha] 

Einwohnerkapazität  
(rein rechnerisch) 

Einwohner-
zahl 2040 
gemäss 
Raumkon-
zept 

Überbaute 
Flächen 

Unüber-
baute Flä-
chen 

Total 

Dorfzone  
total 

16.0 2.1    
 

Anteil Dorfzone 
bebaubar 

13.5 1.7 595 81 676  

Wohnzone 1 
Gländ total 

0.9 0.0     

Anteil Zone W1 
bebaubar 

0.9 0.0 35 0 35  

Wohnzone 2 
total 

11.1 1.8     

Anteil Zone W2 
bebaubar 

8.0 1.5 301 63 364  

Total 
Wohn- und 
Mischzonen 

30.6 3.9    
 

Anteil Wohn- / 
Mischzonen be-
baubar 

22.4 3.2 932 144 1ô076  

Einwohner in übrigen Zonen und aus-
serhalb der Bauzone 

139 0 139  

Total   1ô071 144 1ô215 860 
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Beurteilung Bedarf an Bauzonen und Bevölkerungsentwicklung 

Gemäss Abschätzung in Tabelle 12 beträgt die Einwohnerkapazität (das Fas-

sungsvermögen) der Gemeinde Thalheim mit der aktuellen Bauzonengrösse 

rund 1'215 Einwohner. Dieser Wert liegt rund 40 % über der Planungsan-

nahme gemäss Richtplan (rund 860 Einwohner bis 2040), welcher unter dem 

Hintergrund des bisherigen Wachstums jedoch viel zu tief festgelegt ist (Ab-

bildung 5). 

 

Abbildung 5: Szenarien Bevölkerungsentwicklung 

Aufgrund der grossen Differenzen zwischen dem Fassungsvermögen gemäss 

Richtplan und dem langfristig realisierbaren Fassungsvermögen sind Auszo-

nungen zu prüfen (Kapitel 3.2). 
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3.2 Prüfung von Auszonungen 

Methodisches Vorgehen 

Geprüft wurden alle Bauzonenreserven gemäss Karte «Stand der Erschlies-

sung», welche eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

¶ Wohn- und Mischzone mit Lage am Siedlungsrand: auf mindestens zwei 

Seiten an Nichtbaugebiet angrenzend oder zusammenhängende Grösse 

von mindestens 1'000 m2 

¶ Wohn- und Mischzone mit Lage innerhalb der Siedlung: zusammenhän-

gende Grösse von mindestens 3'000 m2 

¶ Zone für öffentliche Bauten und Anlagen mit Lage am Siedlungsrand 

(keine Auswirkung auf Fassungsvermögen) 

Zudem darf durch die Auszonung keine rechtswidrige Bauzoneninsel entste-

hen. Somit wurden folgende Gebiete als mögliche Auszonungsgebiete eruiert 

(Abbildung 6): 

(1) Gebiet Biel: Parzelle 953 mit 904 m2 

(2) Gebiet Oberdorf: Parzellen 906 / 980 / 1083 mit insgesamt 5'633 m2 

(3) Gebiet oberhalb Kirche: Parzelle 217 mit Flächenanteil von ca. 5'200 m2 

(4) Gebiet oberhalb Schule: Parzelle 144 mit Flächenanteil von ca. 2'500 m2 

(5) Gebiet Häuptli: Parzelle 985 mit 5'492 m2 

(6) Gebiet Gishübel: Parzelle 46 mit 5'330 m2 

 

Abbildung 6: Übersicht der auf Auszonung geprüften Gebiete 

 

  

1 

2 

5 

6 

3 

4 
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Folgende Interessen sind bei der Frage nach der Zuweisung der oben ge-

nannten Parzellen zum Baugebiet oder zum Nichtbaugebiet betroffen: 

- Festlegung der Bauzonen für den voraussichtlichen Bedarf von 15 Jah-

ren (Art. 15 Abs. 1+2 RPG) 

- Erreichen einer Mindestdichte von 60 Einwohnern pro Hektare (Richt-

plan S 1.2, Planungsanweisung Nr. 2.1) 

- Schutz bedeutender Ortsbilder und Berücksichtigung des ISOS (Richt-

plan S 1.5, Planungsgrundsätze A, B und C) 

- Förderung der inneren Siedlungsentwicklung und der Siedlungsqualität 

(§ 13 Abs. 2bis BauG) 

- Förderung einer verdichteten Bauweise, die Schliessung von Baulücken 

(§ 46 Abs. 1 BauG) 

 

Die genannten Gebiete wurden hinsichtlich einer möglichen Eignung zur Aus-

zonung auf folgende Kriterien geprüft: 

¶ Zeitpunkt der Einzonung (Rechtssicherheit, Planbeständigkeit)  

¶ Lage im Siedlungsgebiet (Siedlungsrand, ISOS) 

¶ Zentralität beziehungsweise Wichtigkeit für die Gemeinde (öV-Er-

schliessungsgüte, Schlüsselgebiet) 

¶ Stand der Erschliessung (Baureife) 

¶ Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung Bauvorhaben 

¶ Eignung für landwirtschaftliche Nutzung (Topografie, Zugang, usw.) 

¶ Überbaubarkeit (Topografie, Parzellenform, Mobilisierungshindernisse) 

Die Kriterien wurden je nach Relevanz mit einem Wert von 1 bis 3 gewichtet. 

Für die Bewertung der Eignung wurden Werte von +1 für volle Eignung, 0 für 

Eignung und -1 für keine Eignung vergeben. Für die Gesamtbeurteilung wur-

den die gewichteten Beurteilungen der Eignung (Eignung multipliziert mit Ge-

wichtung) addiert und durch die Summe der Gewichtungen geteilt. Somit ent-

stehen wiederum Gesamtwerte von -1 (nicht geeignet) bis +1 (voll geeignet). 

 

Der Zeitpunkt der Einzonung war bei allen genannten Parzellen vor der letz-

ten Gesamtrevision. Die Planbeständigkeit ist daher nicht mehr gegeben, 

weshalb das Kriterium nicht massgebend ist und entfällt. 

Die Lage im Siedlungsgebiet wird mit einem Wert von 3 gewichtet. Dabei 

gelten Gebiete als «voll geeignet», welche sich am Siedlungsrand befinden 

und wo zusätzlich Freihalteinteressen aufgrund des ISOS bestehen. Als 

«nicht geeignet» gelten Gebiete, innerhalb des Siedlungsgebietes ohne Frei-

halteinteressen. 

Die Zentralität und Wichtigkeit werden mit einem Wert von 3 gewichtet. Be-

findet sich das Gebiet in Fussdistanz von weniger als 200 m zur nächsten 

Bushaltestelle und hat es eine strategische Bedeutung (Schlüsselgebiet), gilt 

es als «nicht geeignet». Liegt es an peripherer Lage und hat keine besondere 

Wichtigkeit, gilt es als «voll geeignet». 

Der Stand der Erschliessung wird mit einem Wert von 3 gewichtet. Massge-

bend für die Bewertung ist die Karte «Stand der Erschliessung». Langfristige 

Baulandreserven gelten als «voll geeignet», während baureife Gebiete als 

«nicht geeignet» gelten. 
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Die Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung werden mit ei-

nem Wert von 2 gewichtet. Wenn ein konkretes Bauvorhaben vorhanden ist 

und ein Baugesuch eingereicht wurde, gilt das Gebiet als «nicht geeignet». 

Wenn keine konkreten Bauabsichten bestehen, gilt es als «voll geeignet». 

Die Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung wird mit einem Wert von 

2 gewichtet. Kann ein Gebiet aufgrund der Topografie landwirtschaftlich sinn-

voll genutzt werden, gilt das Gebiet als «geeignet», ist zusätzlich Fruchtfolge-

qualität vorhanden, ist das Gebiet «voll geeignet». 

Die Überbaubarkeit wird mit einem Wert von 1 gewichtet. Bei guter Parzel-

lenform für eine Bebauung und eher flachem Gelände gilt das Gebiet als 

«nicht geeignet», bei schwieriger Parzellenform und steiler Topografie als 

«voll geeignet». 

 

Beurteilung Gebiet Biel: Parzelle 953 

 

Abbildung 7: Parzelle 953, Luftbild 2024 mit 1m-Höhenlinien (AGIS) 

Lage im Siedlungsgebiet 

Die Parzelle 953, wie auch die angrenzende Parzelle 207, befindet sich an 

peripherer Lage im Freihaltegebiet ĂNordhangñ gemªss ISOS (Erhaltungsziel 

a). Die Grösse der Parzelle 953 ist mit 904 m2 relativ gering, sie ragt jedoch 

auf mehreren Seiten ins Kulturland und bildet ausserdem mit der unbebauten 

Flªche auf der angrenzenden Parzelle 207 eine insgesamt rund 1ó700 m2 

grosse Freifläche, welche unmittelbar an die unbebauten Flächen im Innern 

des Gebiets ĂOberdorfñ angrenzt. 

Die Interessen am Schutz des Ortsbildes von nationaler Bedeutung gemäss 

ISOS und der Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen sind höher zu 

gewichten als das private Interesse an einer Überbauung der Parzelle 953. 

Eine Auszonung der Parzelle 953 ist daher angezeigt (Eignung Ă1ñ). 
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Zentralität und Wichtigkeit 

Die Parzelle 953 liegt in der ÖV-Güteklasse D und ist ¿ber die Strasse ĂOber-

dorfñ (Parzelle 138) mit einer Fussdistanz von rund 230 m an die Bushalte-

stelle ĂOberdorfñ angeschlossen. Gemäss REL ist für das Gebiet zusammen 

mit der angrenzenden Parzelle 207 und mit dem Gebiet ĂOberdorfñ ein Ge-

samtkonzept anzustreben. In der Vertiefungsstudie wurde auf Parzelle 207 

entlang der Strasse (Parzelle 105) ein möglicher Baukörper aufgezeigt. 

Ein gewisses Interesse an einer Bebauung der Parzelle 207 wurde in der Ver-

tiefungsstudie zum REL dargelegt. Die Parzelle 953 liegt jedoch am äussers-

ten Rand des Gebiets ĂOberdorfñ, f¿r welches gemªss Zielbild REL ein Ge-

samtkonzept anzustreben ist. Das Interesse an der Konzentration der Bebau-

ung auf den inneren Ring ist daher höher zu gewichten als die Bebauung der 

Parzelle 953 am äussersten Siedlungsrand. 

Eine Auszonung oder Teilauszonung der Parzelle 953 ist angezeigt. Allenfalls 

bietet es sich an, die Bauzonengrenze zu optimieren, so dass auf der Parzelle 

207 in Anbetracht einer erforderlichen Bachöffnung noch ein sinnvoller Bau-

körper realisiert werden kann (Eignung Ă0ñ). 

Stand der Erschliessung 

Gemªss Karte ĂStand der Erschliessungñ ist die Parzelle 953 als Ăbaureif in 5 

Jahrenñ klassiert. Bei einer Erschliessung von Nordwesten ¿ber die Parzelle 

138 muss die Strasse ausgebaut werden; bei einer Erschliessung von Nord-

osten über die Parzelle 205 und 207 muss der Bach geöffnet werden. Die 

Parzelle kann somit nicht ohne Zutun der Gemeinde erschlossen werden. 

Der Grundsatz gemäss Richtplan, dass die Entwicklung primär an bereits gut 

erschlossenen Lagen zu erfolgen hat, ist höher zu gewichten als die Erschlies-

sung der Parzelle 953. Eine Auszonung oder Teilauszonung der Parzelle 953 

ist daher angezeigt. Allenfalls kann die Bauzonengrenze der Parzelle 207 

noch optimiert werden (Eignung Ă0ñ). 

Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung 

Im Zusammenhang mit der Vertiefungsstudie zum Gebiet Oberdorf wurden 

mit der Grundeigentümerschaft mehrere Gespräche geführt. Dabei wurden 

zwar Bauabsichten geäussert, jedoch liegt noch kein konkretes Projekt vor 

und es wurde auch vor dem Start der Nutzungsplanung noch nie ein Bauge-

such eingereicht. Eine Auszonung der Parzelle 953 ist daher angezeigt (Eig-

nung Ă1ñ). 

Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung 

Die Parzelle 953 grenzt an Landwirtschaftsland, welches hauptsächlich als 

Wiesland genutzt wird. Es handelt sich um Fruchtfolgeflächen mit bedingter 

Eignung (FFF2). Durch eine Auszonung könnte die Parzellenform für die Be-

wirtschaftung vereinfacht werden. Eine Auszonung der Parzelle 953 ist daher 

angezeigt (Eignung Ă1ñ). 

Überbaubarkeit 

Die Parzelle 953 eignet sich für eine Überbauung mit bis zu zwei Einfamilien-

häusern. Das Gebiet liegt am Hang, mit einer Neigung von rund 20-30 %. Die 

freie Fläche auf der Parzelle 207 ist deutlich flacher und daher besser geeig-

net. Eine Teilauszonung der Parzelle 953 ist daher angezeigt (Eignung Ă0ñ). 
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Fazit 

Die Parzelle 953 ist zur Auszonung gut geeignet (Tabelle 13). Einer Überbau-

ung stehen wesentliche öffentliche Interessen entgegen wie das Freihalteziel 

gemäss ISOS, die primäre Entwicklung an gut erschlossenen Lagen und die 

Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung. 

Tabelle 13: Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 953 

 

Aufgrund des Zusammenhangs mit der Vertiefungsstudie Oberdorf gemäss 

REL, welche auf der Restparzelle 207 einen möglichen Baukörper vorsieht, 

wurde eine Korrektur der Parzellengrenze (neue Bauzonengrenze) geprüft 

(Abbildung 8). Mit einem Neubau, einer Bachöffnung und einem gut gestalte-

ten Siedlungsrand kann die Situation aufgewertet werden. Um auch für die 

Landwirtschaftszone eine gute Parzellenform zu erhalten, betrifft die Korrektur 

auch eine kleine Ecke auf der Parzelle 207. 

 

 

Abbildung 8: Nutzungskonzept und Anpassung Bauzonengrenze Parzelle 953 / 207 
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Lage im Siedlungsgebiet Periphere Lage; gemäss ISOS "Nordhang" mit 

Erhaltungsziel a

1 3 3

Zentralität und Wichtigkeit Rund 230m Fussdistanz zur Bushaltestelle Oberdorf, 

kein Schlüsselgebiet, aber Zusammenhang mit 

Entwicklungsgebiet Oberdorf

0 3 0

Stand der Erschliessung "Baureif in 5 Jahren" 0 3 0

Bewilligungsfähigkeit und 

rechtliche Sicherstellung

Bauabsichten wurden in Gesprächen im 

Zusammenhang mit der Vertiefungsstudie Oberdorf 

geäussert; jedoch kein konkretes Bauvorhaben 

vorhanden

1 2 2

Eignung für die 

landwirtschaftliche Nutzung

Grenzt an bestehendes Landwirtschaftsland, 

landwirtschaftliche Nutzung möglich; Fruchtfolgeflächen 

mit bedingter Eignung (FFF2)

1 2 2

Überbaubarkeit Geeignete Parzellenform; Lage am Hang 0 1 0

Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 953 0.50
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Beurteilung Gebiet Oberdorf: Parzellen 906 / 980 / 1083 

 

Abbildung 9: Parzelle 953, Luftbild 2024 mit 1m-Höhenlinien (AGIS) 

Lage im Siedlungsgebiet 

Die Parzellen 960 / 980 / 1083 befinden sich in der Nähe des Oberdorfplatzes 

im Freihaltegebiet ĂNordhangñ gemäss ISOS (Erhaltungsziel a). Die drei Par-

zellen weisen eine Fläche 5'633 m2 und sind eingespannt zwischen den Stras-

sen Oberdorf und Kirchgasse / Gländ. Die im ISOS erwªhnten Ăgeschlosse-

nen Gassenrªumeñ ziehen sich ostseitig bis zur Kirche und westseitig bis zur 

Verzweigung bei der Parzelle 207. Weiter oben wird die Bebauung entlang 

dem Gländ fortgesetzt. Die unbebaute Fläche ragt zusammen mit der weiter 

nördlich gelegenen Parzelle 197 weit in überbautes Gebiet hinein. 

Einerseits besteht ein Interesse am Schutz des Ortsbildes von nationaler Be-

deutung gemäss ISOS, weshalb das Freihalten des Gebiets angezeigt wäre. 
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Andererseits ist aufgrund der Verzahnung zwischen bebautem und nicht be-

bautem Gebiet kein klarer Siedlungsrand erkennbar, weshalb ein Interesse 

besteht, diese Baulücke zu schliessen. Die beiden Interessen werden gleich 

hoch gewichtet (Eignung Ă0ñ). 

Zentralität und Wichtigkeit 

Die Parzellen 960 / 980 / 1083 liegen in der ÖV-Güteklasse D und ist über die 

beiden angrenzenden Strassen mit einer Fussdistanz zwischen 100 und 

200 m an die Bushaltestelle ĂOberdorfñ angeschlossen. Gemªss REL ist f¿r 

das Gebiet ein Gesamtkonzept anzustreben. In der Vertiefungsstudie wurde 

entlang der Strassen Oberdorf und Gländ eine Fortsetzung der typischen 

Randbebauung aufgezeigt. 

Dem Gebiet Oberdorf wurde im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungspla-

nung eine hohe Bedeutung zugeteilt. Es handelt sich um ein Schlüsselgebiet, 

welches mittels Gestaltungsplanpflicht weiterentwickelt werden soll. Im Zuge 

der Bebauung kann der Gländbach geöffnet und damit ein Beitrag zum Hoch-

wasserschutz gewährleistet werden. Eine Auszonung der Parzellen 960 / 980 

/ 1083 ist nicht angezeigt (Eignung Ă-1ñ). 

Stand der Erschliessung 

Gemªss Karte ĂStand der Erschliessungñ sind die Parzellen 960 / 980 / 1083 

als Ăbaureif in 5 Jahrenñ klassiert. Für die Erschliessung und Bebauung muss 

zuerst ein Bachöffnungsprojekt vorliegen. Somit kommt nur eine Randbebau-

ung in Frage. Bei welcher die die einzelnen Bauten direkt ab den Strassen 

erschlossen werden. Die Parzellen können somit nicht ohne Zutun der Ge-

meinde und des Kantons erschlossen werden. 

Der Grundsatz gemäss Richtplan, dass die Entwicklung primär an bereits gut 

erschlossenen Lagen zu erfolgen hat, ist höher zu gewichten als die Erschlies-

sung im Inneren der Parzellen 960 / 980 / 1083. Eine Bebauung des Gebiets 

kommt somit nur in Frage, wenn sich diese an die Ränder konzentriert (Eig-

nung Ă0ñ). 

Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung 

Im Zusammenhang mit der Vertiefungsstudie zum Gebiet Oberdorf wurden 

mit den Grundeigentümerschaften mehrere Gespräche geführt. Bereits vor 

der Vertiefungsstudie wurde ein Richtkonzept mit Öffnung des Gländbachs 

erarbeitet. Aufgrund der Abklärungen betreffend Hochwasserschutz liegt noch 

kein konkretes Projekt vor, im BNO-Entwurf wurde die Absicht für eine Bebau-

ung jedoch festgehalten (Eignung Ă0ñ). 

Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung 

Die Parzellen 960 / 980 / 1083 sind von Strassen umgeben und die Parzel-

lenform ist für die Bewirtschaftung nicht geeignet. Eine Auszonung der Par-

zellen 960 / 980 / 1083 ist daher nicht angezeigt (Eignung Ă-1ñ). 

Überbaubarkeit 

Die Eignung für eine Randbebauung wurde in der Vertiefungsstudie zum REL 

nachgewiesen. Eine Auszonung der Parzellen 960 / 980 / 1083 ist daher nicht 

angezeigt (Eignung Ă-1ñ). 
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Fazit 

Die Parzellen 960 / 980 / 1083 sind zur Auszonung nicht geeignet (Tabelle 

14). Es handelt sich um ein Schlüsselgebiet für die Gemeinde Thalheim. Mit 

einer Bebauung und gleichzeitiger Bachöffnung kann zudem auch ein Beitrag 

für den Hochwasserschutz gewährleistet werden. 

Tabelle 14: Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzellen Oberdorf 

 

 

Beurteilung Gebiet oberhalb Kirche: Parzelle 217 

 

Abbildung 10: unbebauter Teil Parzelle 217, Luftbild 2024 mit 1m-Höhenlinien (AGIS) 

Lage im Siedlungsgebiet 

Die Parzelle 217 befindet sich an peripherer Lage im Freihaltegebiet ĂNord-

hangñ gemªss ISOS (Erhaltungsziel a). Der unbebaute Teil der Parzelle 217 

oberhalb der Kirche weist eine Flªche von rund 5ó200 m2 auf und ragt auf 

mehreren Seiten ins Kulturland. Die reformierte Kirche Thalheim ist ein kan-

tonales Denkmalschutzobjekt. 

Die Interessen am Schutz des Ortsbildes von nationaler Bedeutung gemäss 

ISOS sowie der Umgebungsschutz der Kirche sind gegenüber einer allfälligen 
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Lage im Siedlungsgebiet grenzt an unbebaute Parzellen am Siedlungsrand, ist 

aber mit bebauten Parzellen verzahnt; gemäss ISOS 

"Nordhang" mit Erhaltungsziel a

0 2 0

Zentralität und Wichtigkeit Weniger als 200m Fussdistanz zur Bushaltestelle 

Oberdorf; Schlüsselgebiet; Hochwasserschutz

-1 3 -3

Stand der Erschliessung "baureif in 5 Jahren", Bachöffnung erforderlich 0 3 0

Bewilligungsfähigkeit und 

rechtliche Sicherstellung

Bauabsichten wurden in Gesprächen im 

Zusammenhang mit der Vertiefungsstudie Oberdorf 

geäussert; jedoch kein konkretes Bauvorhaben 

vorhanden

0 2 0

Eignung für die 

landwirtschaftliche Nutzung

landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt möglich -1 2 -2

Überbaubarkeit Randbebauung möglich (siehe Vertiefungsstudie) -1 1 -1

Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle Oberdorf -0.46
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Bebauung auf der Parzelle 217 höher zu gewichten. Eine Auszonung einer 

Teilfläche auf Parzelle 217 ist daher angezeigt (Eignung Ă1ñ). 

Zentralität und Wichtigkeit 

Das Gebiet stellt eine wichtige langfristige Reserve für die Kirche dar. Denkbar 

ist eine Erweiterung des Friedhofs oder die Erstellung von zusätzlichen Park-

plätzen entlang der Strasse. Dafür wird jedoch kaum die ganze Parzelle be-

nötigt (Eignung Ă0ñ). 

Stand der Erschliessung 

Gemäss Karte ĂStand der Erschliessungñ ist der unbebaute Teil der Parzelle 

217 als Ălangfristige Reserveñ klassiert. Die Erschliessung allfªlliger Park-

plätze erfolgt ab der Strasse Gländ. Für die Nutzung als Friedhof ist das Kri-

terium der Erschliessung nicht relevant (Eignung Ă0ñ). 

Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung 

Mittelfristig bestehen keine konkreten Pläne für einen Ausbau. Eine Auszo-

nung einer Teilfläche auf Parzelle 217 ist daher angezeigt (Eignung Ă1ñ). 

Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung 

Die Parzelle 217 grenzt an Landwirtschaftsland an Hanglage und wird bereits 

heute als Wiesland genutzt. Eine teilweise Auszonung der Parzelle 217 ist 

daher angezeigt (Eignung Ă0ñ). 

Überbaubarkeit 

Das Gebiet liegt am Hang, mit einer Neigung von rund 20 %. Die in Frage 

kommende Nutzung würde sich auf den Rand der Parzelle beschränken. Auf-

grund der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten ist eine Auszonung nicht ange-

zeigt (Eignung Ă-1ñ). 

Fazit 

Die Parzelle 217 ist zur Auszonung einer Teilfläche geeignet (Tabelle 15). Ei-

ner Überbauung stehen wesentliche öffentliche Interessen entgegen, insbe-

sondere das Freihalteziel gemäss ISOS. Jedoch sollte zwingend ein Teil der 

Fläche eingezont bleiben (Abbildung 11). 

Tabelle 15: Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 217 
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Lage im Siedlungsgebiet Lagen am Siedlungsrand; gemäss ISOS "Nordhang" mit 

Erhaltungsziel a, Umgebungsschutz kantonales 

Denkmalschutzobjekt (Kirche)

1 2 2

Zentralität und Wichtigkeit Reserve für Erweiterung Friedhof und zusätzliche 

Parkplätze (nur Teil der Parzelle)

0 3 0

Stand der Erschliessung langfristige Reserve 0 3 0

Bewilligungsfähigkeit und 

rechtliche Sicherstellung

mittelfristig keine konkreten Pläne 1 2 2

Eignung für die 

landwirtschaftliche Nutzung

Grenzt an bestehendes Landwirtschaftsland, 

landwirtschaftliche Nutzung möglich, Hanglage

0 2 0

Überbaubarkeit für in Frage kommende Nutzung geeignet -1 1 -1

Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 217 0.23
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Auch mit einer Teilauszonung sind immer noch mehrere Nutzungen möglich 

(Abbildung 11): 

- Im Süden soll mittels eines zusätzlichen Wohnhauses ein gut gestalteter 

Abschluss der Häuserzeile gegenüber dem Denkmalschutzobjekt gefun-

den werden. Gleichzeitig kann die Situation mit der bestehenden Tra-

fostation bereinigt werden. 

- Entlang der Strasse Gländ können gut gestaltete und mit Bäumen be-

pflanzte Parkplätze mit einer rückwärtigen Zufahrt die Situation aufwerten. 

- Oberhalb der Kirche kann der Friedhof erweitert werden. 

 

 

Abbildung 11: Nutzungskonzept (schematisch) und Anpassung Bauzonengrenze Par-
zelle 217 

 

Gebiet oberhalb Schule: Parzelle 144 

 

Abbildung 12: unbebauter Teil Parzelle 144, Luftbild 2024 mit 1m-Höhenlinien (AGIS) 
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Lage im Siedlungsgebiet 

Die Parzelle 144 befindet sich im Freihaltegebiet ĂNordhangñ gemªss ISOS 

(Erhaltungsziel a). Der unbebaute Teil oberhalb des Schulhauses weist eine 

Fläche rund 2'500 m2 auf und ist von Flurwegen umgeben. 

Einerseits besteht ein Interesse am Schutz des Ortsbildes von nationaler Be-

deutung gemäss ISOS, weshalb das Freihalten des Gebiets angezeigt wäre. 

Andererseits besteht in diesem Gebiet kein sensibler Ortsbildhintergrund; 

westlich befinden sich Einfamilienhäuser und nördlich das Schulhaus, wel-

ches auf der Ostseite erweitert wird. (Eignung Ă0ñ). 

Zentralität und Wichtigkeit 

Das Gebiet stellt auch nach der Schulhauserweiterung eine wichtige langfris-

tige Reserve für die Schule dar (Eignung Ă-1ñ). 

Stand der Erschliessung 

Gemªss Karte ĂStand der Erschliessungñ ist der unbebaute Teil der Parzelle 

144 als Ălangfristige Reserveñ klassiert. Eine Erschliessung von S¿den wªre 

nicht möglich. Das Gebiet kann jedoch auch als Umgebungsfläche für die 

Schule genutzt werden, weshalb das Kriterium der Erschliessung nicht rele-

vant ist (Eignung Ă0ñ). 

Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung 

Das Schulhaus wird aktuell erweitert, zurzeit bestehen keine Pläne für weitere 

Ausbauten (Eignung Ă1ñ). 

Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung 

Das Gebiet eignet sich grundsätzlich für eine landwirtschaftliche Nutzung (Ei-

gung Ă1ñ). 

Überbaubarkeit 

Das Gebiet liegt am Hang, mit einer Neigung von rund 20-30 %. Es weist eine 

gute Parzellenform auf (Eignung Ă-1ñ). 

Fazit 

Die Parzelle 144 soll als Ganzes als langfristige Reserve für die Schule zur 

Verfügung stehen. Es besteht kein sensibler Ortsbildhintergrund. 

Tabelle 16: Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 144 
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Lage im Siedlungsgebiet Lage am Siedlungsrand; gemäss ISOS "Nordhang" mit 

Erhaltungsziel a, jedoch aufgrund bestehender 

Umgebung nicht sensibel

0 2 0

Zentralität und Wichtigkeit Wichtige Reserve für künftige Erweiterungen Schule -1 3 -3

Stand der Erschliessung langfristige Reserve 0 3 0

Bewilligungsfähigkeit und 

rechtliche Sicherstellung

Schulhaus wird gerade erweitert,mittelfristig keine 

weiteren Pläne

1 2 2

Eignung für die 

landwirtschaftliche Nutzung

Grenzt an bestehendes Landwirtschaftsland, 

landwirtschaftliche Nutzung möglich

1 2 2

Überbaubarkeit für in Frage kommende Nutzung geeignet -1 1 -1

Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 144 0.00
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Beurteilung Gebiet Häuptli: Parzelle 985 

 

Abbildung 13: Parzelle 985, Luftbild 2024 mit 5m-Höhenlinien (AGIS) 

Lage im Siedlungsgebiet 

Die Parzelle 985 befindet sich im Freihaltegebiet Ăehem. Rebberg oberhalb 

des Oberdorfesñ gemªss ISOS (Erhaltungsziel a). Sie weist eine Flªche von 

5'492 m2 auf und ist eingespannt zwischen der Kantonsstrasse (Parz. 1) und 

der Strasse Häuptli (Parz. 39). Die Parzelle ist von Bauzonen umgeben. 

Einerseits besteht ein Interesse am Schutz des Ortsbildes von nationaler Be-

deutung gemäss ISOS, weshalb das Freihalten des Gebiets angezeigt wäre. 

Andererseits besteht ein Interesse, diese Baulücke mit einer geeigneten Be-

bauung zu schliessen, welche auf das Ortsbild Rücksicht nimmt. Die beiden 

Interessen werden gleich hoch gewichtet (Eignung Ă0ñ). 

Zentralität und Wichtigkeit 

Die Parzelle 985 liegt in der ÖV-Güteklasse D und ist über die Strasse Ober-

dorf mit einer Fussdistanz zwischen 100 und 200 m an die Bushaltestelle 

ĂOberdorfñ angeschlossen. Gemªss REL ist f¿r das Gebiet ein Gesamtkon-

zept anzustreben. 

Dem Gebiet Oberdorf wurde im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungspla-

nung eine hohe Bedeutung zugeteilt. Es handelt sich um ein Schlüsselgebiet, 

welches mittels Gestaltungsplanpflicht weiterentwickelt werden soll. Eine Aus-

zonung der Parzelle 985 ist nicht angezeigt (Eignung Ă-1ñ). 

Stand der Erschliessung 

Gemªss Karte ĂStand der Erschliessungñ ist die Parzelle 985 als Ăbaureif in 5 

Jahrenñ (unterer Teil) bzw. baureif (oberer Teil) klassiert. Der rechtskräftige 

Erschliessungsplan Häuptli-Geisacher weist für die Parzelle 985 keine eigene 

Direkterschliessung ab Kantonsstrasse auf. Die Parzelle kann somit nicht 

ohne Zutun der Gemeinde und des Kantons erschlossen werden. Aufgrund 
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der niedrigen Klassierung der Kantonsstrasse als ĂLokalverbindungsstrasse 

reduziertñ wªre eine Direkterschliessung jedoch denkbar. 

Für eine geeignete Erschliessung der Parzelle 985 bestehen somit noch Hin-

dernisse, welche aber im Rahmen einer Sondernutzungsplanung gelöst wer-

den können (Eignung Ă0ñ). 

Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung 

Die Parzelle 985 ist zurzeit (2025) zum Verkauf ausgeschrieben. Da kein kon-

kretes Projekt vorliegt, wäre eine Auszonung oder Freihaltung der Parzelle 

985 angezeigt (Eignung Ă1ñ). 

Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung 

Die Parzelle 985 ist mit einer Neigung von bis zu 35 % sehr steil, was eine 

landwirtschaftliche Nutzung erschwert. Eine Auszonung der Parzelle 985 ist 

daher nicht angezeigt (Eignung Ă-1ñ). 

Überbaubarkeit 

Die Parzelle 985 besitzt für eine Bebauung eine geeignete rechteckige Par-

zellenform. Eine Bebauung ist aufgrund der Topografie und der exponierten 

Lage jedoch sehr anspruchsvoll (Eignung Ă0ñ). 

Fazit 

Die Parzelle 985 ist zur Auszonung nicht geeignet (Tabelle 17). Es handelt 

sich um ein Schlüsselgebiet für die Gemeinde Thalheim. Mit einem Gestal-

tungsplan kann auf die anspruchsvolle Situation reagiert werden. 

Tabelle 17: Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 985 

 

 

Kriterium Beurteilung

E
ig

n
u

n
g

G
e
w

ic
h

tu
n

g

E
ig

n
u

n
g

 

g
e
w

ic
h

te
t

Lage im Siedlungsgebiet Parzelle von Bauzonen umgeben, gemäss ISOS "ehem. 

Rebberg oberhalb des Oberdorfs" mit Erhaltungsziel a

0 2 0

Zentralität und Wichtigkeit Unterer Teil weniger als 200m Fussdistanz zur 

Bushaltestelle Oberdorf; Schlüsselgebiet

-1 3 -3

Stand der Erschliessung Unterer Teil "baureif in 5 Jahren" (Erschliessung nicht 

gelöst); oberer Teil "baureif"

0 3 0

Bewilligungsfähigkeit und 

rechtliche Sicherstellung

Parzelle ist zum Verkauf ausgeschrieben; kein 

konkretes Bauvorhaben vorhanden

1 2 2

Eignung für die 

landwirtschaftliche Nutzung

Hangneigung 18-35% (teilweise steiler) -1 2 -2

Überbaubarkeit Geeignete Parzellenform; schwierige Topografie 0 1 0

Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 985 -0.23
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Beurteilung Gebiet Gishübel: Parzelle 46 

 

Abbildung 14: Parzelle 46, Luftbild 2024 mit 5m-Höhenlinien (AGIS) 

Lage im Siedlungsgebiet 

Die Parzelle 46 befindet sich im Freihaltegebiet Ăehem. Rebberg oberhalb des 

Oberdorfesñ gemªss ISOS (Erhaltungsziel a). Sie weist eine Flªche von 

5'330 m2 auf und ist eingespannt zwischen der Kantonsstrasse (Parz. 1) und 

der Strasse Häuptli (Parz. 39). Die Parzelle befindet sich zudem an exponier-

ter Lage, grenzt im Norden an Landwirtschaftsgebiet und ist sowohl vom Dorf 

aus als auch aus der Umgebung sehr gut einsehbar. 

Die Interessen am Schutz des Ortsbildes von nationaler Bedeutung gemäss 

ISOS und der Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen sind höher zu 

gewichten als das private Interesse an einer Überbauung der Parzelle 46. 

Eine Auszonung der Parzelle 953 ist daher angezeigt (Eignung Ă1ñ). 

Zentralität und Wichtigkeit 

Die Parzelle 46 liegt in der ÖV-Güteklasse D. Die Bushaltestelle ĂUnterdorfñ 

ist in unmittelbarer Nähe und ist über eine bestehende Treppe in der Mauer 

erreichbar.  

Gemäss Zielbild REL ist die Grösse der bebaubaren Fläche auf der Parzelle 

deutlich zu reduzieren. Eine Auszonung eines Teils der Parzelle 46 ist ange-

zeigt (Eignung Ă0ñ). 

Stand der Erschliessung 

Gemªss Karte ĂStand der Erschliessungñ ist die Parzelle 46 als Ălangfristige 

Reserveñ klassiert. Der rechtskrªftige Erschliessungsplan Hªuptli-Geisacher 

weist für die Parzelle 46 keine eigene Direkterschliessung ab Kantonsstrasse 

auf. Das Gebiet wurde vom Häuptli und von der Hauptstrasse her mit Werk-

leitungen erschlossen. Eine Verkehrserschliessung der gesamten Parzelle 
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von oben ist topografisch heikel. Die Parzelle kann somit nicht ohne Zutun der 

Gemeinde und des Kantons erschlossen werden. 

Für eine neue Erschliessung wurde eine Variantenstudie erarbeitet und mit 

der Abteilung Tiefbau des Departementes BVU besprochen. Daraus geht her-

vor, dass eine Direkterschliessung denkbar wäre. Mit einer direkten Zufahrt 

ab Kantonsstrasse könnte der untere Bereich der Parzelle erschlossen wer-

den. 

Für eine geeignete Erschliessung der Parzelle 46 bestehen somit noch Hin-

dernisse, welche aber im Rahmen einer Sondernutzungsplanung gelöst wer-

den können (Eignung Ă0ñ). 

Bewilligungsfähigkeit und rechtliche Sicherstellung 

Die Parzelle 46 hat seit Beginn der Planungsarbeiten trotz verfügter Planungs-

zone bereits eine Handänderung erfahren. Die Planungszone ist mittlerweile 

abgelaufen und es finden periodische Gespräche mit den Grundeigentümern 

statt, welche beabsichtigen, ein Projekt einzureichen. Da jedoch noch kein 

konkretes Projekt vorliegt, wäre eine Auszonung oder Freihaltung der Parzelle 

46 angezeigt (Eignung Ă1ñ). 

Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung 

Die Parzelle 46 ist mit einer Neigung von bis zu 35 % sehr steil, was eine 

landwirtschaftliche Nutzung erschwert. Sie grenzt jedoch an bestehendes 

Landwirtschaftsland. Eine Auszonung oder Teilauszonung der Parzelle 46 ist 

daher angezeigt (Eignung Ă0ñ). 

Überbaubarkeit 

Die Form der Parzelle 46 wäre grundsätzlich für eine Bebauung geeignet. 

Eine Bebauung ist aber aufgrund der Topografie und der exponierten Lage 

sehr anspruchsvoll (Eignung Ă0ñ). 

Fazit 

Die Parzelle 46 ist zur Auszonung geeignet (Tabelle 18). Es muss jedoch un-

terschieden werden zwischen dem oberen Teil, welcher sich an exponierter 

Lage befindet und schwieriger zu erschliessen und zu bebauen ist, und dem 

unteren Teil an der Kantonsstrasse. 

Tabelle 18: Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 46 

 

Kriterium Beurteilung
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Lage im Siedlungsgebiet Exponierte Lage am Siedlungsrand; gemäss ISOS 

"ehem. Rebberg oberhalb des Oberdorfs" mit 

Erhaltungsziel a

1 2 2

Zentralität und Wichtigkeit Unterer Teil weniger als 200m Fussdistanz zur 

Bushaltestelle Unterdorf; kein Schlüsselgebiet

0 3 0

Stand der Erschliessung "Langfristige Baulandreserve" (Erschliessung nicht 

gelöst)

0 3 0

Bewilligungsfähigkeit und 

rechtliche Sicherstellung

Periodische Gespräche mit Grundeigentümern; jedoch 

kein konkretes Bauvorhaben vorhanden

0 2 0

Eignung für die 

landwirtschaftliche Nutzung

Grenzt an bestehendes Landwirtschaftsland, 

landwirtschaftliche Nutzung möglich; Hangneigung 18-

35% (teilweise steiler)

0 2 0

Überbaubarkeit Geeignete Parzellenform; anspruchsvolle Topografie 0 1 0

Gesamtbeurteilung Eignung zur Auszonung Parzelle 46 0.15
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Mit einer Teilauszonung (Abbildung 15) können folgende Ziele erreicht wer-

den: 

- Fortsetzung der Überbauung und Schliessen der Lücke entlang der 

Hauptstrasse 

- Freihalten der exponierten Bereiche an der Hangkante 

 

 

Abbildung 15: Erschliessungs- und Bebauungskonzept Parz. 46 

Legende: 

Bauzonengrenze neu 

Anzustrebende Direkterschliessung 

Möglicher Baubereich 

Erschliessungsplanpflicht 
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3.3 Flächenstatistik und Bauzonenbilanz 

Grundsatz Bauzonenabgrenzung 

Die zweckmässige Abgrenzung der Bauzonen gegenüber dem Kulturland 

wurde gesamthaft überprüft. Die Bauzonengrenze liegt wo möglich auf einer 

Parzellengrenze. Ausnahmefälle sind 

- Bauzonengrenzen, welche bereits heute nicht auf einer Parzellengrenze 

und auch nicht in der Nähe einer Parzellengrenze liegen; 

- Parzellen, bei welchen eine Teilauszonung vorgenommen wird; 

- Parzellen, bei welchen eine Teileinzonung vorgenommen wird, damit Ge-

bäude den Kulturlandabstand einhalten können. 

Änderungsplan 

Im Änderungsplan der Bauzonen sind sämtliche Änderungen der Grundnut-

zungen ersichtlich. Dabei bedeutet eine weisse Fläche, dass die Grundnut-

zungszone unverändert ist. Eine farbige Fläche zeigt die Grundnutzungszone 

der künftigen Bauzone. 

Einzonungen oder Umzonungen aus der OeBA, welche eine Änderung der 

Grösse des Siedlungsgebiets zur Folge haben, können nur vorgenommen 

werden, wenn sie dem Richtplan, Kapitel S 1.2 Siedlungsgebiet, entsprechen 

(Tabelle 19). 

Tabelle 19: Umzonungen gemäss Richtplan, Kapitel S 1.2 Siedlungsgebiet 

Einzonungen Planungsanweisung 3.1 / 3.2 

Einzonungen erfolgen im Rahmen einer Gesamtüberprü-
fung der Nutzungsplanung und liegen innerhalb des im 
Richtplan festgesetzten Siedlungsgebiets. 

Anordnungs-
spielraum 

Planungsanweisung 3.5 

Anordnungsspielraum für die parzellenscharfe, plane-
risch zweckmässige Detailabgrenzung der Bauzonen. 

Auszonungen Planungsanweisung 4.2 

Dieses Siedlungsgebiet steht der Region, in der die Aus-
zonung erfolgte, für Einzonungen zur Verfügung. 

 

Die entstehenden Flächendifferenzen werden in einer Flächenbilanz sum-
miert. Daraus resultiert eine Reduktion des Siedlungsgebietes bzw. eine 
Vergrösserung der Fruchtfolgeflächen von 1.1 Hektaren (Anhang C). 
 
Im Folgenden werden alle Änderungen der Grundnutzungen mittels Karten-

ausschnitt und zugehöriger Tabelle aufgezeigt. 
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Abbildung 16: Änderungsplan Bauzonen 

Umzonungen innerhalb Bauzonen 

Differenzierung Dorfzonen 

Die wichtigsten Umzonungen betreffen die Differenzierung der Dorfzonen 

(siehe auch Kapitel 4.3). Ein grosser Teil der heutigen Dorfzone wird in die 

Dorfzone 2 umgezont (im Änderungsplan hellbraun dargestellt). Die Orts-

kerne im Oberdorf und Unterdorf, welche heute im Ortsbildschutzperimeter 

liegen, werden der Dorfzone 1 zugeordnet (im Änderungsplan nicht darge-

stellt, da die Dorfzone 1 der heutigen Dorfzone entspricht). Ebenfalls verbleibt 

das Schlüsselgebiet Oberdorf (siehe Kapitel 3.3) in der Dorfzone 1 und wird 

neu mit einer Gestaltungsplanpflicht überlagert. 

Tabelle 20: Umzonungen in D2 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

U1 1ô135 D D2 

U2 8ó761 D D2 

U6 3ô777 D D2 

U8 5ó906 D D2 

U9 12ó992 D D2 

U10 3ó784 D D2 

U12 4ó849 D D2 

U15 17ó885 D D2 

U17 5ó979 D D2 

U19 33ó917 D D2 

Gländ 

Die eingeschossige Wohnzone W1G ĂGlªndñ wird in eine zweigeschossige 

Wohnzone W2G, aber mit reduzierten Höhen, umgezont, da bereits heute teil-

weise zweigeschossige Bauten vorhanden sind. Am nördlichen Zonenrand 

wird zur Ergänzung der gegenüberliegenden Bebauung des Gebiets Oberdorf 

mit einem Doppeleinfamilienhaus ein Teil der Parzelle 217 von der Zone für 

öffentliche Bauten und Anlagen in die W2G umgezont.  
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Tabelle 21: Umzonungen Gländ 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

U7 10ó159 W1G W2G 

U25 869 OEBA W2G 

Häuptli 

Der ganze Hang im Gebiet Häuptli-Geisacher wird von der Wohnzone W2 in 

die Wohnzone W2H ĂHªuptliñ umgezont. Die wichtigsten Bestimmungen des 

rechtskräftigen Erschliessungsplans Häuptli-Geisacher werden in die Zonen-

bestimmungen integriert, so dass dieser aufgehoben werden kann. Das 

Schlüsselgebiet Häuptli (siehe Kapitel 3.3) wird zudem mit einer Gestaltungs-

planpflicht überlagert (Perimeter Parzelle 985). 

Tabelle 22: Umzonungen Häuptli 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

U22 2ó529 D D2 

U24 40ô343 W2 W2H 

Breiti 

Im Gestaltungsplanperimeter ĂBreitiñ wurden für die Öffnung des Hägibachs 

Bachparzellen ausgeschieden. Diese werden in die Grünzone umgezont.  

Tabelle 23: Umzonungen Breiti 

Ände-
rung Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

U5 1ó760 D Gr 

Gewerbezone im Gebiet Mülimatt 

Die Zonengrenze zwischen der Dorfzone und der Gewerbezone Mülimatt wird 

verschoben, so dass die Parzelle 1001 komplett in der Gewerbezone liegt. 

Die Parzelle wird auch auf dem Teil der Umzonung gewerblich genutzt. Heute 

besteht eine Gestaltungsplanpflicht über die ganze Gewerbezone. Diese wird 

beibehalten und auch über die erweiterte Fläche gelegt. 

Tabelle 24: Änderungen Grundnutzung Thalheim 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

U13 676 D G 

 

Die Gewerbezone Langmatt am östlichen Dorfeingang, welche mit einem 

rechtskräftigen Gestaltungsplan überlagert ist, wird ungeschmälert beibehal-

ten. Aktuell besteht kein Handlungsbedarf. 

Weitere Umzonungen 

Es werden weitere kleine Umzonungen gemäss  

Tabelle 25 mit dem Zweck einer sinnvollen Zonenabgrenzung vorgenommen. 

Für eine zweckmässige Bebauung und für eine klare rechtliche Regelung ist 

die Zonenabgrenzung idealerweise auf die Parzellengrenze zu legen. Dies 

wird mit den Umzonungen U14 und U20 bezweckt. 
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Tabelle 25: Weitere Umzonungen 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

U14 124 OeBA W2 

U20 2ô708 W2 D2 

U21 102 D W2 

Anordnungsspielraum (Arrondierungen) 

Entlang der Strasse ĂHªuptliñ (Parzellen 39 und 41) und im Gländ werden an 

drei Stellen kleine Arrondierungen vorgenommen, so dass die Strassenpar-

zelle in die Bauzone zu liegen kommt. 

Tabelle 26: Arrondierungen 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

S1 230 LW W2 Häuptli 

S2 216 LW Gr 

E2 56 LW W2G 

Auszonungen 

In Kapitel 3.1 wurde hergeleitet, welche Bauzonen ausgezont werden sollen. 

Es handelt sich um die Parzellen in Tabelle 27. 

Tabelle 27: Auszonungen 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

A1 785 D LW 

A2 2ô465 OeBA LW 

A3 226 OeBA LW 

A5 2ô104 W2 LW 

A6 414 D LW 

Einzonungen 

Bei den Parzellen 115 (E1) und 1003 (E3) werden kleine Einzonungen vorge-

nommen, damit die Gebäude den Kulturlandabstand einhalten. Bei der Stras-

senparzelle 483 in der Langmatt (E4) wird eine kleine Restfläche zwischen 

Strasse und Wald eingezont, in welcher sich das Einlaufbauwerk des Bachs 

befindet. 

Tabelle 28: Einzonungen 

Änderung 
Nr. 

Änderung 

Fläche [m2] Von Zone In Zone 

E1 74 LW D1 

E3 153 LW D1 

E4 101 LW G 
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4. Siedlungsentwicklung nach innen 

4.1 Innenentwicklungspfad 

Im ländlichen Entwicklungsraum (Raumkonzept), zu welchem die Gemeinde 

Thalheim zugeordnet ist, soll die innere Siedlungsentwicklung mit sorgfältigen 

Neu- und Umbauten und einer sanften Nachverdichtung angegangen werden. 

Mittelfristig sind die Einwohnerdichten gemäss Richtplan zu erreichen. Für die 

bestehenden Betriebe sind gute Voraussetzungen zu gewährleisten. 

Des Weiteren muss auch die demografische Entwicklung berücksichtigt wer-

den: Die Zahl der über 65-Jährigen wird sich bis in zwanzig Jahren verdop-

peln, während die erwerbsmässige Bevölkerung abnehmen wird (Statistik 

Aargau). Diese Aspekte gilt es bei der Innenentwicklung und der Schaffung 

von neuem Wohnraum zu berücksichtigen. 

Übersicht 

Die Gesamtheit der Massnahmen zur Umsetzung der Innenentwicklung ist in 

Tabelle 29 zusammengefasst. Die zentralen Gebiete für die Gemeinde Thal-

heim sind die definierten Schlüsselgebiete. 

Tabelle 29: Überblick Massnahmen Innenentwicklung 

Massnahmenkate-
gorie 

Massnahme Umset-
zung 

Auf-/ Umzonung Umzonung W1 Gländ in W2 Gländ BZP 

Umzonung W2 in W2 Häuptli (im Peri-
meter des rechtskräftigen Erschlies-
sungsplans Häuptli-Geisacher) 

BZP 

Umzonung D1 in D2 (Teile ausserhalb 
Ortsbildschutzperimeter) 

BZP 

Sondernutzungsplan-
gebiete /  
Gesamtkonzept 

Schlüsselgebiete: Häuptli, Oberdorf, 
Gishübel 

 

Anreizsysteme Nutzungsboni durch Arealüberbauung § 39 
BauV 

Höhere Ausnützungsziffer für Gebäude 
mit mindestens 2 eigenständigen 
Wohneinheiten 

§ 11 
BNO 

Baulandmobilisie-
rung 

Sensibilisierung Grundeigentümer  

Verträge zur Baupflicht bei wichtigen 
Gebieten (bei Bedarf) 

§ 28i 
BauG 
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Schlüsselgebiete und Handlungsgebiete 

In Thalheim befinden sich noch mehrere unbebaute Flächen im Siedlungsge-

biet. Das Augenmerk liegt dabei auf dem noch unbebauten Bauland rund um 

das Ober- und Unterdorf, welche gemäss ISOS besonders schützenswert 

sind und sorgfältig gestaltet werden müssen. Diese Flächen eignen sich auf-

grund der Lage optimal für eine Wohn- oder Mischnutzung und könnten po-

tenziell einen Beitrag für eine qualitätsvolle Quartierentwicklung leisten.  

In den Schlüsselgebieten werden mit einer Gestaltungsplanpflicht oder ver-

bindlichen Zielsetzungen die Umsetzung der übergeordneten Ziele und die 

Realisierung einer angemessenen Dichte sichergestellt. Die Gebiete im Ober-

dorf, Häuptli und Gishübel stellen Schlüsselgebiete dar, welche in einem Ge-

samtkonzept unter Einbezug der bestehenden Gebäude und / oder Freiräume 

entwickelt werden müssen. 

 

Abbildung 17: Übersicht Schlüsselgebiete 

  

Oberdorf 

Häuptli 

 

 

Gishübel 
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Schlüsselgebiet Oberdorf 

 

Übersicht 
 
Parzellen: 202, 203, 204, 206, 906, 
971, 980, 1083 
Fläche: 8'000 m2 
 
Zone rechtskräftig: Dorfzone (teils 
Ortsbildschutzperimeter), OeBA 
 

Zone Entwurf: Dorfzone 1 / OeBA 
(mit Gestaltungsplanpflicht) 
 
Erschliessung: Kirchgasse, Gländ, 
Oberdorf, Hinter-der-Mühle 
 
Bewohner heute: 1 
 

Abschätzung Potential Einwohner: 
Total 40 Einwohner 
(50 Einwohner pro Hektare) 

 

Das Gebiet Oberdorf befindet sich zwischen der Strasse Oberdorf und der 

Kirchgasse und liegt südlich der im ISOS und Ortsbildschutzperimeter liegen-

den traufständigen Gebäude. Es umfasst den unbebauten durchgrünten Frei-

raum im Innern der Bebauung. Inmitten durch den Freiraum fliesst der einge-

dolte Gländbach. 

Im Zusammenhang mit dem REL wurde für das Gebiet ein Richtkonzept aus-

gearbeitet (siehe REL Teil B, Gebiet Oberdorf). Dabei werden der bäuerliche 

Strassenraum, das schützenswerte Ortsbild, der sensible Frei- und Land-

schaftsraum sowie der eingedolte Bachlauf hervorgehoben. Bei einer Neube-

bauung in diesem Gebiet ist der Gländbach wieder offen zu legen. 

In der Nutzungsplanung wird der Ortsbildschutzperimeter aufgehoben und an-

stelle dessen die Dorfzone 1 ausgeschieden. Die Parzelle 204 verbleibt vor-

läufig in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. 

Für die Bebauung des Gebiets werden in der BNO ein Gestaltungsplan und 

ein Wasserbauprojekt für die Öffnung des Gländbachs verlangt. 

Im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan und dem Wasserbauprojekt inkl. 

Landumlegung ist eine Teiländerung der Nutzungsplanung durchzuführen, 

bei welcher der Gewässerraum neu festgelegt und die Parzelle 204 einer 

neuen Zone zugewiesen wird. 

Zur Erschliessung siehe Kapitel 6.3. 
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Schlüsselgebiet Häuptli 

 

 

Übersicht 
 

Parzelle: 985 
Fläche: 5ó492 m2 
 
Zone rechtskräftig: Wohnzone 2 
(Perimeter Überbauungsplan 
Häuptli-Geissacher) 
 
Zone Entwurf: Wohnzone 2 Häuptli 
(mit überlagerten Bestimmungen) 
 
Erschliessung: Hauptstrasse K474 
und ĂHäuptliñ 
 
Bewohner heute: unbewohnt 
 

Abschätzung Potential Einwohner: 
33 Einwohner 
(60 Einwohner pro Hektare) 

 

Das Gebiet Häuptli befindet sich gegenüber dem Oberdorf an einer stark ex-

ponierten Hanglage und liegt im Perimeter des kommunalen Überbauungs-

plans Häuptli-Geissacher (Spezialbauvorschriften) von 1988. Die Parzelle 

985 (ca. 5500 m2) ist noch unbebaut und liegt im Gesamteigentum einer Er-

bengemeinschaft. Östlich davon befindet sich die ausparzellierte Fussweg-

verbindung der Parzelle 109 (Einwohnergemeinde Thalheim). Südlich ist eine 

Erschliessung des Gebiets via Kantonsstrasse über die bestehende Einfahrt 

der Nachbarparzelle 108 und nördlich über die Strasse Häuptli angedacht. 

Der bisherige Erschliessungsplan sorgte für die sorgfältige Eingliederung der 

Bauten in die schützenswerte Umgebung. Im räumlichen Entwicklungsleitbild 

von 2022 wird für das Gebiet Häuptli ein Gesamtkonzept angestrebt, um eine 

ortsbaulich und architektonisch besonders gute Lösung zu finden. 

Der bisherige Erschliessungsplan Häuptli-Geissacher wird aufgehoben. An-

stelle dessen wird die Wohnzone 2 in die Wohnzone 2 Häuptli umgezont. Die 

relevanten Inhalte der Spezialbauvorschriften des Überbauungsplans werden 

in die neue BNO aufgenommen. In der BNO werden in den Wohnzonen für 

Gebiete an besonders exponierten Lagen und welche für das Ortsbild von 

zentraler Bedeutung sind, ohnehin spezielle Anforderungen festgelegt. Diese 

Gebiete sind sorgfältig zu bebauen und gestalten. Zusätzlich wird in der BNO 

ein Gestaltungsplan für die Erschliessung und Bebauung vorausgesetzt. Ein 

zusätzliches Geschoss kann im Rahmen eines Gestaltungsplans jedoch nicht 

geltend gemacht werden. 

Zur Erschliessung siehe Kapitel 6.3. 
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Schlüsselgebiet Gishübel 

 

 

Übersicht 
 

Parzelle: 46 / 47 
Fläche: 3ó600 m2 
 
Zone rechtskräftig: Wohnzone 2 
(Perimeter Überbauungsplan 
Häuptli-Geissacher) / Dorfzone 
 
Zone Entwurf: Dorfzone 1 / 
Dorfzone 2 (mit Erschliessungs-
planpflicht) 
 
Erschliessung: Hauptstrasse K474 
 
Bewohner heute: 2 
 

Abschätzung Potential Einwohner: 
22 Einwohner 
(60 Einwohner pro Hektare) 

 

Das Gebiet Geisacher befindet sich gegenüber dem Unterdorf unterhalb einer 

stark exponierten Hangkante und liegt teilweise im Perimeter des kommuna-

len Überbauungsplans Häuptli-Geissacher (Spezialbauvorschriften) von 

1988. Die Parzelle 46 ist noch unbebaut. Nordöstlich davon befindet sich die 

Parzelle 47 mit einem bewohnten Wohnhaus. 

Der bisherige Erschliessungsplan sorgte für die sorgfältige Eingliederung der 

Bauten in die schützenswerte Umgebung. Im räumlichen Entwicklungsleitbild 

von 2022 ist angedacht, das Gebiet Gishübel weitgehend freizuhalten und 

nicht zu überbauen. In der weiteren Planung wurden die zur Auszonung in 

Frage kommenden Flächen im Detail geprüft. Dabei hat sich herausgestellt, 

dass der untere Teil der Parzelle 46 eingezont bleiben soll, während der 

obere, exponierte Teil der Parzelle ausgezont werden soll (siehe Kapitel 3.2). 

Der bisherige Erschliessungsplan Häuptli-Geissacher wird aufgehoben. Die 

Parzelle 46 wird in die Dorfzone 2 umgezont. Zusammen mit der Parzelle 47 

wird eine Erschliessungsplanpflicht festgelegt, für welchen gemäss BNO wei-

tere Zielsetzungen gelten: 

¶ Die Gebäude sind sorgfältig zu gestalten und haben sich mit einer guten 

Gesamtwirkung in die Bebauung entlang der Hauptstrasse einzufügen.  

¶ Die Erschliessung der Grundstücke ist übergeordnet zu lösen und hat sich 

gut in das Ortsbild einzufügen. Eine Direkterschliessung ab der Haupt-

strasse ist anzustreben.  

¶ Der Übergang zum Kulturland ist besonders sorgfältig zu gestalten. 

 

Zur Erschliessung siehe Kapitel 6.3. 
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Abschätzung Innenentwicklungsbeitrag  

Der Nachweis, wie die Gemeinde die Dichtevorgaben des Richtplans errei-

chen kann, ist Genehmigungsvoraussetzung für die Gesamtrevision Nut-

zungsplanung. Sämtliche relevante Tabellen befinden sich in Anhang C; 

nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen kommentiert. Grundlage der Ab-

schªtzung bildet das Dokument ĂAbschªtzung Innenentwicklungsbeitragñ 

(Departement BVU, Planungswegweiser hochwertige Siedlungsentwicklung 

nach innen, Werkzeugkasten W4d). 

Die nachfolgenden Berechnungen wurden im Jahr 2025 mit Einwohnerzahlen 

per 31.12.2024 durchgeführt. 

Schlüsselgebiete 

Als Schlüsselgebiete werden grosse zusammenhängende Baulandreserven 

bezeichnet. Die grössten Baulandreserven mit grossem Entwicklungspoten-

tial und welche von zentraler Bedeutung für die Gemeinde sind, befinden sich 

gemäss Tabelle 30 im Gebiet Häuptli, Gishübel und im Oberdorf. 

Innerhalb des Planungshorizonts von 15 Jahren kann aufgrund der getroffe-

nen Annahmen von rund 95 zusätzlichen Einwohnern ausgegangen werden 

(Tabelle 30). In den unbebauten Schlüsselgebieten Häuptli und Gishübel wird 

eine Dichte von 60 Einwohnern pro Hektare angestrebt. Für das Gebiet im 

Oberdorf wird aufgrund des Bachverlaufs Gländ und der Ortslage eine tiefere 

Dichte von 50 E/ha angestrebt. 

Tabelle 30: Unüberbaute Flächen der Schlüsselgebiete (siehe Tabelle 2a, Anhang C) 

Schlüssel- 
gebiete 

Nutzungs-
zone  
kommunal 

Brutto-
fläche 
Bauzone 
(ha) 

Einwoh-
nerdichte 
2040 
(E/ha) 

Anz. Ein-
wohner 
2040 

Häuptli W2 Häuptli 0.55 60 33 

Gishübel D2 0.27 60 16 

Oberdorf D1 0.8 50 40 

Total  1.62  89 

Realisierbares Fassungsvermögen in übrigen Wohn- und Mischzonen 

Nebst den Schlüsselgebieten tragen auch die übrigen (un)überbauten Wohn- 

und Mischzonen zur Innenentwicklung bei. Diese befinden sich insbesondere 

in den Gebieten Geisacher, und Brunnmatt. Sie stellen einerseits kleinere 

Baulücken (i.d.R. Einzelparzellen) und andererseits die bebauten Wohn- und 

Mischzonen dar, welche beispielsweise durch den Einbau von Einliegerwoh-

nungen oder den Ersatzneubau von kleinen Mehrfamilienhäusern (bis 4 Woh-

nungen in den Wohnzonen W2, W2 Häuptli und W2 Gländ) zu einer höheren 

Einwohnerdichte beitragen können. Zusätzlich hat der Gemeinderat bei sämt-

lichen Bauzonen die Möglichkeit, übergeordnete Konzepte auszuarbeiten.  

Die Gesamtbetrachtung in Tabelle 31 zeigt, dass die Einwohnerzahl in den 

Wohn- und Mischzonen mit den getroffenen Massnahmen in 15 Jahren auf 

rund 1ó093 Einwohner erhöht werden kann. Dies entspricht einer Erhöhung 

der Einwohnerdichte von heute 25 auf 34 Einwohner pro Hektare. 
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Tabelle 31: Realisierbares Fassungsvermögen in Wohn- und Mischzonen (siehe Ta-
belle 4b, Anhang C) 

Wohn- und Mischzonen to-
tal 

Bruttofläche 
(ha) 

Einwohner-
zahl heute 

(31.12.2024) 

Einwohner-
zahl in 15 Jah-
ren (2040) 

Total Areale der Schlüsselge-
biete (Tabelle 2a) 1.62 0 89 

Total weitere unüberbaute 
Wohn- und Mischzonen  
(Tabelle 2b) 2.10 0 107 

Total Areale der Handlungs-
gebiete (Tabelle 3a) 0.00 0 0 

Total übrige überbaute 
Wohn- und Mischzonen  
(Tabelle 3b) 28.73 814 897 

Total Wohn- und Mischzo-
nen (überbaut und unüber-
baut) 32.45 814 1ô093 

Einwohnerdichte in den 
Wohn- und Mischzonen  25 34 

Beurteilung Fassungsvermögen 

Das Fassungsvermögen des Entwurfs Nutzungsplanung Siedlung liegt ge-

mäss Tabelle 32 bei rund 1ó093 Einwohnern in 15 Jahren (2040). Zusammen 

mit den Einwohnern ausserhalb des Baugebiets, für welche von keinem 

Wachstum ausgegangen wird, beträgt die Einwohnerzahl rund 1ó232 (2040). 

Tabelle 32: Fassungsvermögen Siedlungsgebiet (siehe Tabelle 5, Anhang C) 

Gemeindegebiet total Einwohner-
zahl 2031 

Einwohnerzahl in 
15 Jahren (2040) 

Einwohner in den Wohn- und Mischzonen  
(Tabelle 4b)  1ô093 

Einwohner in Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen  0 

Fassungsvermögen Entwurf Nut-
zungsplan Siedlung  1ô093 

Einwohner ausserhalb Baugebiet  139 

Einwohnerzahl gesamtes Gemeinde-
gebiet  1ô232 

Planwert Einwohnerzahl gemäss 
Raumkonzept 840 860 

 

Gemäss der Beurteilung des Bedarfs an Bauzonen und der Bevölkerungsent-

wicklung ist dieses Wachstum vertretbar (siehe Kapitel 3.1). 
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4.2 Mehrwertausgleich und Baulandmobilisierung 

Gesetzliche Grundlagen 

Die kantonalen Bestimmungen zur Baulandmobilisierung und zum Mehrwert-

ausgleich sind am 1. Mai 2017 in Kraft getreten. Im § 28a BauG wird ein mi-

nimaler Abgabesatz von 20 % des Mehrwerts bei Einzonungen gefordert. Das 

Vorgehen für Festsetzung, Bezug und Verwendung ist im Baugesetz vorge-

geben. Die Hälfte der Abgabe geht an den Kanton. Die Gemeinden können 

den Abgabesatz auf höchstens 30 % erhöhen. Zusätzlich wird der Gemeinde-

rat ermächtigt, bei Um- und Aufzonungen von den Grundeigentümern Mehr-

wertabgaben über einen verwaltungsrechtlichen Vertrag zu verlangen. 

Im BauG finden sich die ÄÄ 28i und 28j unter dem Titel ĂFºrderung der Ver-

f¿gbarkeit von Baulandñ. Gest¿tzt auf Ä 28i BauG kann der Gemeinderat eine 

Baupflicht bei Einzonungen aber auch bei bereits eingezonten Grundstücken 

verlangen. Bei bereits eingezonten Grundstücken muss hierzu jedoch ein öf-

fentliches Interesse vorhanden sein. 

§ 30a Abs. 3 BauG verpflichtet den Gemeinderat dazu, eine Planungszone 

oder eine Bausperre zu verfügen, wenn ein Bauvorhaben den Richtplan ver-

letzt und der Nutzungsplan anpassungsbedürftig ist. Da die Instrumente durch 

das Baugesetz abschliessend geregelt werden, sind in der BNO keine weite-

ren Vorschriften erforderlich. 

Mehrwertabgabe 

Relevant sind dabei folgende Änderungen: 

¶ Einzonungen 

¶ Umzonungen von einer Zone, in welcher das Bauen nicht gestattet ist 

(z.B. OEBA), in eine Zone, in welcher das Bauen zulässig ist (Wohn- und 

Mischzonen) 

¶ Anordnungsspielraum gemäss Richtplan (siehe Kapitel 3.3) 

In folgenden Fällen handelt es sich gemäss kantonaler Verordnung über die 

Mehrwertabgabe (MWAV) um einen Bagatellfall und es wird keine Mehr-

wertabgabe fällig: 

¶ die Mehrwertabgabe beträgt weniger als Fr. 5ô000.ï oder 

¶ die neu zonierte Grundstücksfläche ist nicht grösser ist als 80 m² und 

der Mehrwert liegt unter Fr. 100'000.ï. 
 

Tabelle 33: Liste der eingezonten Grundstücke im Sinne der Mehrwertabgabe 

Nr. Parzelle Einzonung 
(ohne Zonenrandstrassen) 

Schätzungsantrag 
Bagatellgrenze von 80 m2 
überschritten / keine Aus-
nahme 

Von 
Zone 

In Zone 

E1 115 LW D1 Nein (74 m2) 

S1 41 LW W2 Häuptli Nein (Erschliessung) 

U14 1004 OeBA W2 Ja (124 m2) 

U25 217 OeBA W2 Gländ Ja (869 m2) 

S2 39 LW Gr Nein (Erschliessung) 

E2 221 LW W2 Gländ Nein (Erschliessung) 

E3 1003 LW D1 Ja (153 m2) 

E4 483 LW A Nein (Bacheinlauf) 

E4 391 LW A Nein (Erschliessung) 
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Für die in Tabelle 33 bezeichneten Parzellen 217, 1003, 1004 wird die Ge-

meinde einen Schätzungsantrag beim kantonalen Steueramt einreichen.  

Wird eine Mehrwertabgabe fällig, so ist mit der Baubewilligung oder beim Ver-

kauf eine Abgabe von mindestens 20% des Mehrwerts zu leisten (§ 28d 

BauG). Die Mehrwertabgabepflicht wird gemäss § 28b Abs. 2 im Grundbuch 

angemerkt. 

Gest¿tzt auf Ä 28a Abs. 2 kºnnen die Gemeinden Ăin verwaltungsrechtlichen 

Verträgen Leistungen vereinbaren, die den Ausgleich anderer Planungsvor-

teile bezwecken.ñ Dazu gehören z.B. Umzonungen, welche eine dichtere Be-

bauung zulassen. Die Höhe eines vertraglich geregelten Ausgleichs ist somit 

gesetzlich nicht vorgegeben. Diesbezüglich besitzt die Gemeinde also Spiel-

raum. Sie kann hierzu im Sinne der Rechtsgleichheit einen fixen Satz festle-

gen (in der Bau- und Nutzungsordnung oder einem Reglement) oder diese 

Sätze im Sinne eines grösseren Handlungsspielraums individuell aushandeln. 

In der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Thalheim ist jedoch keine 

solche Formulierung vorgesehen. 

Baulandmobilisierung 

Der Gemeinderat führt im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung Ge-

spräche mit Grundeigentümern von wichtigen Grundstücken. Dies betrifft ins-

besondere Schlüsselgebiete oder Grundstücke, wo Umzonungen vorgesehen 

sind.  

Planungszonen 

§ 29 Abs. 1 BauG: 

ĂWährend der Erlass oder die Änderung von Nutzungsplänen vorbereitet wird, 

können Planungszonen für genau bezeichnete Gebiete erlassen werden, um 

Vorkehren zu verhindern, welche die Verwirklichung des Zwecks dieser Pläne 

und Vorschriften erschwerenéñ  

§ 29 Abs. 2 BauG: 

ñPlanungszonen werden mit der öffentlichen Auflage wirksam und gelten bis 

zum Inkrafttreten der Nutzungspläne, deren Zweck sie sichern, längstens 5 

Jahre. Bewilligungen für Bauten und Anlagen in der Planungszone dürfen nur 

erteilt werden, wenn feststeht, dass sie die Verwirklichung der neuen Pläne 

nicht erschweren. Die Bewilligungen bedürfen der Zustimmung der Behörde, 

welche die Planungszone erlassen hatéñ 

Der Gemeinderat hat zu Beginn der Gesamtrevision Nutzungsplanung in den 

Gebieten Häuptli (LIG 985), Ziiner (LIG 97), Gishübel (LIG 46), Brunnmatt 

(LIG 93), Oberdorf (LIG 203, 906 und 980), Chilerai (LIG 208) und Biel (LIG 

953) Planungszonen erlassen. 

Alle Planungszonen sind in der Zwischenzeit abgelaufen oder wurden teil-

weise durch den Gemeinderat aufgrund eines passenden Projektes aufgeho-

ben. 
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4.3 Siedlungsqualität 

Gemäss § 13 BauG haben die Gemeinden aufzuzeigen, wie sie die innere 

Siedlungsentwicklung und die Siedlungsqualität fördern. Während im Kapitel 

4.1 vor allem auf die bauliche Dichte eingegangen wurde, wird in diesem Ka-

pitel aufgezeigt, wie die Gemeinde Thalheim mit der Siedlungsqualität um-

geht. 

Dorfzonen 

Das Ortsbild setzt sich aus vielen Einzelteilen zusammen. Die Bauernhäuser, 

Gärten, Bäume und Vorplätze formen zusammen das grosse Ganze. Die ein-

zelnen baulichen Eingriffe in den schützenswerten Ortskernen im Ober- und 

Unterdorf sollen so ausgeführt werden, dass sich diese gut in das Ortsbild 

einfügen. Die Summe der einzelnen baulichen Veränderungen darf nicht dazu 

führen, dass das Ortsbild schleichend an Wert verliert. Hierzu ist eine hoch-

wertige Baukultur nötig, welche im räumlichen Entwicklungsleitbild ausführlich 

dokumentiert ist. 

Der Erhalt der Siedlungsqualität ist insbesondere in den Dorfzonen von gros-

ser Bedeutung. Im REL wurde festgestellt, dass es in der rechtskräftigen 

Dorfzone bezüglich der Qualität teils grosse Unterschiede gibt. Diesem Um-

stand wird durch eine Differenzierung der Dorfzonen im neuen Bauzonenplan 

Rechnung getragen. 

Allen Dorfzonen ist gemeinsam, dass es sich um Mischzonen handelt, in wel-

chen sowohl Wohnnutzungen als auch gewerbliche und landwirtschaftliche 

Nutzungen zugelassen sind. Daher ist auch eine dichtere Bauweise er-

wünscht ï mit entsprechenden Qualitätsanforderungen (Tabelle 34). 

Tabelle 34: Qualitätskriterien in den Dorfzonen 

Qualitätskriterien BNO 

Anpassung an das Dorfbild bezüglich Stellung, Aus-
mass und Gestaltung (Einpassung) 

§ 12 Abs. 6 

Erhaltung der bestehenden Gebäude mit ihrer Um-
gebung, den Vorgärten- und Vorplatzbereichen so-
wie den charakteristischen Umzäunungen 

§ 12 Abs. 10 

Keine Beeinträchtigung der Schutzziele und des 
Charakters der Bauten 

§ 12 Abs. 6 

Attraktive und charakteristische Freiräume § 12 Abs. 9 

Konkrete Beurteilungskriterien: 
Wurden bisher im § 43 der alten BNO geregelt. 
Diese Kriterien finden sich jedoch in ähnlicher Form 
im § 15e BauV und wurden daher aus der BNO ge-
strichen. 

- 

Einwandfreie Einordnung von Terrainveränderun-
gen in die Umgebung 

§ 44 Abs. 1 

Sorgfältige Gestaltung des Übergangs vom Bauge-
biet zum Kulturland und Bepflanzung mit einheimi-
schen Bäumen und Sträuchern 

§ 43a 

 

In der Dorfzone 1 steht die Erhaltung des ländlichen Ortsbildes, der historisch 

wertvollen Substanz der Ortskerne und deren sorgfältige Aufwertung und Ent-

wicklung im Vordergrund. Im Gegensatz zur Dorfzone 1 dient die Dorfzone 2 

neben der Erhaltung des Ortsbildes vor allem der Weiterentwicklung und Auf-

wertung des Dorfes. 
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Gebiete mit überlagerten Bestimmungen zur Qualitätssicherung 

Zur Förderung der Siedlungsqualität und zur Umstrukturierung werden ver-

schiedene Gebiete mit einer Sondernutzungsplanpflicht oder weiteren Best-

immungen überlagert. Diese sind in Tabelle 35 aufgelistet. 

Tabelle 35: Gebiete mit überlagernden Bestimmungen 

Gebiet Name Überlagerung Zu sichernde Qualitäten 

Oberdorf Gestaltungsplanpflicht mit 
Zielvorgaben 

Bachöffnung, Ortsbild 

Parzelle 207 / 
953 

Zielvorgaben Bachöffnung, Siedlungs-
rand 

Häuptli-Mitte Gestaltungsplanpflicht mit 
Zielvorgaben 

Erschliessung, Ortsbild 

Gishübel Erschliessungsplanpflicht 
mit Zielvorgaben 

Erschliessung, Siedlungs-
rand 

Mülimatt Gestaltungsplanpflicht mit 
Zielvorgaben 

Haushälterische Bodennut-
zung, Siedlungsrand 

 

Siedlungsaufwertung und Freiräume 

Neben der baulichen Entwicklung in den Ortskernen ist auch die Freiraument-

wicklung für die Siedlungsqualität von grosser Bedeutung. Dabei spielen vor 

allem die Strassenräume des typischen Strassendorfs und die Dorfplätze im 

Ober- und Unterdorf eine Rolle.  

Die Aussenraum- und Umgebungsgestaltung ist ein wichtiger Bestandteil für 

alle Baugesuche, insbesondere in den Dorfzonen (siehe BNO-Vorschriften). 

In den Bestimmungen der Dorfzonen 1 und 2, der Zone für öffentliche Bauten 

und Anlagen sowie für das Entwicklungsgebiet ĂOberdorf 1ñ finden sich des-

halb Aussagen zur Gestaltung des Freiraums. Weitere Aussagen zu den Frei-

räumen generell finden sich zudem im § 42 BNO ĂGestaltung ºffentlicher 

Raumñ.  

Die Siedlungsränder prägen das äussere Erscheinungsbild der Gemeinde. 

Diese sollen so gestaltet werden, dass sich die Siedlungen sanft in das Land-

schaftsbild einfügen. Im REL wurde die Gestaltung der Siedlungsränder diffe-

renziert betrachtet und in die Zielbilder integriert. Gemäss REL sollen zudem 

die noch vorhandenen Bäume am Übergang zur offenen Landschaft erhalten 

und durch zusätzliche Bäume ergänzt werden. 

Bäume im Siedlungsgebiet 

Ortsbildprägende Bäume im Siedlungsgebiet sind die Linde beim Buswende-

platz im Oberdorf und der Nussbaum am Unterdorfplatz. Da beide Bäume den 

Charakter des Dorfes prägen und wesentlich zur Siedlungsqualität beitragen, 

sollen sie neu als Schutzobjekte aufgenommen werden (siehe Anhang BNO). 

Natur im Siedlungsgebiet 

Im Gebiet Büel ist im rechtskräftigen Bauzonenplan eine Grünzone mit einer 

geschützten Hecke eingetragen. 
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Abbildung 18: Parzellen mit unbebauten Flächen im Gebiet Büel 

Aufgrund der planerisch wie auch ortsbaulich schwierigen Situation und auf-

grund der Tatsache, dass die Gemeinde Thalheim am Bauzonenrand Auszo-

nungen prüfen muss, wurde auch ein Erhalt der Grünfläche geprüft. Dazu 

wurde die Agrofutura mit einer fachlichen Beurteilung des ökologischen Werts 

der Grünstrukturen beauftragt. Gemäss der vorliegenden Stellungnahme sind 

sowohl die Hecken als auch die angrenzende Wiese (Abbildung 19) äusserst 

vielfältig und bieten einen grossen Wert für die Biodiversitätsförderung in Thal-

heim. 

 

Abbildung 19: Aufnahmen der Begehung durch Agrofutura (April / Mai 2022) 

Die Grünfläche mit Hecke soll aufgrund der obenstehenden Erwägungen und 

der fachlichen Beurteilung der Agrofutura unverändert beibehalten werden. 

Auf einen zusätzlichen Schutz der angrenzenden Wiese soll aber verzichtet 

werden. 

Bisher wurden Hecken als Fläche eingetragen; gemäss kantonalem Geoda-

tenmodell sind Hecken jedoch neu als Linienelement festzulegen. Die Fläche 

wird daher als Grünzone beibehalten und die Hecke als Umrandung dieser 

Fläche festgelegt (wie bereits heute im AGIS umgesetzt). 

Sicherung Grünflächen 

Die Gemeinde Thalheim verzichtet auf die Festlegung einer Grünflächenziffer. 

Die Bestimmungen zur Freiraumgestaltung sind ausreichend, um den Grün-

anteil im Siedlungsgebiet zu steuern. 

In den Gewerbezonen gilt aktuell eine Grünflächenziffer von 0.1. Diese soll 

aufgehoben werden. Die Sicherung des Grünanteils in den Gewerbezonen 

erfolgt im Gebiet Mülimatt über die Gestaltungsplanpflicht. In der Gewerbe-

zone Langmatt besteht ein rechtskräftiger Gestaltungsplan mit zahlreichen 

Bestimmungen zur Umgebungsgestaltung. 

  

21 
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4.4 Ortsbild und Kulturgüter 

Rechtliche Grundlagen 

Die Gemeinden haben den gesetzlichen Auftrag, den Schutz der Ortsbilder 

und Kulturgüter in der Nutzungsplanung sicherzustellen (Tabelle 36). 

Tabelle 36: Rechtliche Grundlagen Ortsbildschutz 

Kulturgesetz (KG) 

§ 25 

1 Kanton und Gemeinden sorgen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten für die Erhaltung und Pflege der 
Kulturgüter und nehmen auf diese bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben Rücksicht, insbesondere 
bei  

a) raumwirksamen Tätigkeiten,   

b) Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen, 

c) Errichtung eigener Bauten und Anlagen. 
2 Die Gemeinden erlassen Vorschriften für Schutz 
und Pflege der Baudenkmäler von kommunaler Be-
deutung. 

Verordnung zum 
Kulturgesetz (VKG) 

§ 26 

2 Die kantonale Denkmalpflege unterstützt die Ge-
meinden bei der Bezeichnung der kommunal 
schutzwürdigen Objekte in fachlicher Hinsicht. Sie 
stellt die einheitliche Wertung der Bausubstanz un-
ter Berücksichtigung regionaler und überregionaler 
Gesichtspunkte und die Koordination mit dem In-
ventar der kantonal geschützten Baudenkmäler si-
cher. Sie kann dazu ein Kurzinventar der Baudenk-
mäler von kommunaler Bedeutung erstellen. 

§ 40 BauG 1 Die Erhaltung, die Pflege und die Gestaltung von 
Landschaften, von Gebieten und Objekten des Na-
tur- und Heimatschutzes sowie von Ortsbildern und 
Aussichtspunkten sind Sache des Kantons und der 
Gemeinden. Für diese Schutzobjekte treffen sie 
insbesondere Massnahmen, um 

é 

f) Ortsbilder entsprechend ihrer Bedeutung zu be-
wahren und Siedlungen so zu gestalten, dass 
eine gute Gesamtwirkung entsteht. 

Richtplan S1.5 

Planungsgrund-
sätze 

A. Der Schutz und die Erhaltung bedeutender 
Ortsbilder, Kulturgüter, historischer Verkehrs-
wege und archäologischer Fundstellen werden 
mit geeigneten organisatorischen und raumpla-
nerischen Massnahmen sichergestellt. 

B. Inventare wie das ISOS, das IVS und das 
ADAB sowie das kantonale Bauinventar der 
Kulturobjekte und das Inventar der archäologi-
schen Hinterlassenschaften sind als Grundla-
gen bei der Planung und Projektierung beizu-
ziehen und in der Interessenabwägung ent-
sprechend zu berücksichtigen. 

C. Die historische Bausubstanz soll unter Berück-
sichtigung der Nutzungsbedürfnisse und des 
Ortsbildschutzes zeitgemäss umgenutzt, erneu-
ert oder baulich erweitert werden können. Der 
Denkmalschutz bleibt vorbehalten. 
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Umgang mit Ortsbild von nationaler Bedeutung 

Gemäss dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 

(ISOS) ist in Thalheim ein Ortsbild von nationaler Bedeutung vorhanden. Das 

ist die höchste Schutzstufe des ISOS. Dementsprechend kommt dem ISOS 

bei der Revision der Nutzungsplanung eine grosse Bedeutung zuteil. Für die 

Gebiete Oberdorf (1) und Kernbereich des Unterdorfs (2.1) sieht das ISOS 

das Erhaltungsziel A vor. Für das Gebiet Unterdorf (2) ist dagegen nur das 

Erhaltungsziel B eingetragen.  

Bei der Festlegung der Dorfzone 1 und 2 spielten die Gebiete mit den Erhal-

tungszielen A und B eine Rolle. Das ISOS-Inventarblatt für Thalheim wurde 

jedoch seit 1986 nicht mehr aktualisiert. Dies wurde bei der Festlegung der 

Dorfzone 1 und 2 entsprechend berücksichtigt. 

Tabelle 37: Ortsbild von nationaler Bedeutung gemäss ISOS (mit Auszonungen, rot) 

Thalheim 

ĂWeinbauerndorf am 
Ende des Schenkenberg-
tals mit deutlich vonei-
nander getrennten Sied-
lungsteilen im Oberdorf 
und Unterdorf. Beson-
dere Lagequalitäten er-
geben sich dank der har-
monischen Einbettung in 
die stark gegliederte To-
pografie, seiner Lage am 
Fuss steiler Rebberg-
hänge und der Überhö-
hung durch die mächtige 
Burgruine Schenkenberg. 
Räumliche Qualitäten er-
geben sich durch die har-
monische Platzbildung im 
Oberdorf und durch die 
geschlossenen Gassen-
räume in den beiden 
Siedlungskernen. 

  

 

 

Das räumliche Entwicklungsleitbild erläutert die Prinzipien für den Erhalt des 

Ortsbilds im Zielbild und in den Grundsätzen fürs Bauen, Freiraum und Kul-

turland. Im Bauzonenplan und in der BNO wurden die Vorgaben aus dem 

ISOS und dem REL mittels Differenzierung der Dorfzonen umgesetzt. Das 

Ziel dabei ist, die Siedlungsqualität der intakten Ortskerne langfristig zu si-

chern.  

Sämtliche Auszonungen (siehe Kapitel 3.2) befinden sich in Gebieten mit Frei-

halteziel a. Sie unterstützen damit die Ziele des ISOS der Erhaltung des Orts-

bildes von nationaler Bedeutung. 
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Kantonales Bauinventar 

Die kantonale Denkmalpflege führt über alle Gemeinden im Kanton Aargau 

ein Bauinventar (ehemals Kurzinventar). Es handelt sich um eine Fachdoku-

mentation von kunst-, architektur- und lokalgeschichtlich wichtigen und das 

Ortsbild prägenden Bauten und Anlagen, welche nach einheitlichen Kriterien 

ausgewählt wurden. Das Bauinventar dient den Gemeindebehörden als 

Grundlage für die Ortsplanung und für baurechtliche Entscheide. 

Das Bauinventar der Gemeinde Thalheim wurde im Rahmen der Gesamtrevi-

sion Nutzungsplanung aufgrund von Ortsbegehungen und Innenbesichtigun-

gen der betroffenen Liegenschaften im Jahr 2020 aktualisiert. Die Dokumen-

tation wurde im November 2020 abgeschlossen und enthält neben 16 bishe-

rigen 10 neue Objekte ( 

Tabelle 38): 

¶ THA915: ĂKirchenstockñ, Nebengebªude Kirche (1856), Parzelle 217 

¶ THA916: bäuerlicher Vielzweckbau (1820), Parzelle 218 

¶ THA917: bäuerlicher Vielzweckbau (1837/1838), Parzelle 1003 

¶ THA918: Kleinbauernhaus (18. Jh.), Parzelle 665 

¶ THA919: Aussichtspunkt (1819/29) mit Alpenzeiger (1900), Parzelle 574 

¶ THA913D: Grenzstein (1717), Kasteln 

¶ THA913E: Grenzstein (1717), Weidhölzli 

¶ THA913F: Grenzstein (1717), Chalmberg Eich 

¶ THA913G: Grenzstein (1698), Homberg 

¶ THA913H: Grenzstein, Gisifluh (östlich des Gipfels) 

 
Tabelle 38: Übersicht kantonales Bauinventar Thalheim 

 Kurzinventar 
(1996) 

Umgesetzt 
in rechtsgül-
tiger BNO 

Aktualisiertes Bauinventar 
(2020) 

Ge-
bäude 

Kultur-
objekte 

Gebäude Kulturobjekte 

Thalheim 

(ISOS national) 

6 10 
 

Substanz-
schutz / Vo-
lumenschutz 

4 bisherige 

2 Entlassun-
gen 

4 Neuaufnah-
men 

9 bisherige 

1 Entlassung 

6 Neuaufnah-
men 

Total 6 10  8 15 

 

Das Bauinventar setzt sich aus einzelnen Objektdossiers mit einem beschrei-

benden und würdigenden Textteil sowie einer Fotodokumentation zusammen. 

Es ist auf der Gemeinde in schriftlicher und elektronischer Form vorhanden 

und kann dort eingesehen werden. 

Kommunale Schutzobjekte 

Das Bauinventar stellt die fachliche Grundlage und einen einheitlichen Beur-

teilungsmassstab für die Schutzwürdigkeit dar. Die neu ins Bauinventar auf-

genommenen Objekte wurden somit als Substanzschutzobjekte bzw. Kulturo-

bjekte in die BNO aufgenommen. Substanzschutzobjekte sind gemäss BNO 

Ăin ihrer Substanz, das heisst in der Grundstruktur, der Fassadengestaltung, 
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der inneren Raumordnung und in ihrer wertvollen historischen Oberfläche, ge-

schützt. Sie sind zu unterhalten und dürfen nicht abgebrochen werden. Soweit 

dies mit dem Schutzziel vereinbar ist, dürfen sie aus- und umgebaut werden.ñ  

Der Volumenschutz wurde in den letzten BNO-Revisionen eingeführt, um 

wichtige Volumen im Ortsbild zu erhalten. Da Gebäude unter Volumenschutz 

abgerissen werden dürfen, besteht kein Anreiz, das Gebäude zu erhalten. 

Das kann dazu führen, dass ein Ersatzneubau an gleicher Lage erstellt wird, 

der nichts mehr mit der bestehenden Struktur zu tun hat. Die Volumen-

schutzobjekte sollen daher aufgehoben werden, wobei die ortsbildpflegeri-

schen Ziele über die Zonenbestimmungen erreicht werden sollen. 

Denkmalschutz 

Das Inventar der Denkmalschutzobjekte ist nicht Gegenstand der BNO-Revi-

sion. Die Objekte werden jedoch als Orientierungsinhalt erfasst. Die Ge-

meinde Thalheim besitzt mit der Ruine Schenkenberg, der evangelisch-refor-

mierten Pfarrkirche (Kirchgasse 19), dem Pfarrhaus (Oberdorf 51), der Pfarr-

scheune (Oberdorf 52) sowie der Schlossscheune Schenkenberg (Schenken-

berg 144) mehrere kantonale Denkmalschutzobjekte. Die kantonale Denkmal-

pflege begleitet Bauvorhaben an kantonal geschützten Denkmälern und in de-

ren unmittelbarer Umgebung. Soll ein kantonales Schutzobjekt umgebaut 

oder restauriert werden, ist es Pflicht, dass die kantonale Denkmalpflege von 

Beginn weg in den Prozess mit einbezogen wird. 

Inventar historischer Verkehrswege (IVS) 

Die historischen Verkehrswege als Verbindungen früherer Epochen sind in 

Thalheim in ihrer Grundstruktur nur lückenhaft erhalten. Es sind aber ver-

schiedene Wegabschnitte mit traditioneller Wegsubstanz, teilweise viel Sub-

stanz von lokaler und regionaler Bedeutung vorhanden. Besonders zu erwäh-

nen ist die Polenstrasse (Unterdorf, Schenkenberghöfe, Älmhard), welche ur-

sprünglich über das Chilholz bis Oberzeihen geplant war. Aufgrund ihres spä-

ten Entstehungszeitraums (1941-1943) konnte sie nicht in das IVS aufgenom-

men werden. 

Als einziges Objekt von regionaler Bedeutung mit viel Substanz verläuft die 

Strecke AG 1141 Biberstein-Thalheim vom Oberdorf Richtung Schlatt (Abbil-

dung 20). Dieser Weg wird im Bauzonen- und Kulturlandplan als Schutzobjekt 

eingetragen. 

  

Abbildung 20: Linienführung Strecke AG 1141 Biberstein-Thalheim (AGIS) 
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Inventar historischer Gärten und Anlagen (ICOMOS) 

Gemäss ICOMOS-Liste historischer Gärten und Anlagen sind zwei Gärten 

und Anlagen dokumentiert. Es handelt sich um den Friedhof und den Bauern-

hausgarten auf Parzelle 826 (Rischle). Der Friedhof wird erhalten bleiben. Der 

Bauernhausgarten wurde gemäss Luftbild 2011/2012 aufgegeben. Daher 

kann auf eine Unterschutzstellung verzichtet werden. 

Archäologische Fundstellen 

Die im Gemeindegebiet vorhanden archäologischen Fundstellen sind zu 

schützen und zu erhalten. Dabei haben die Gemeinden Aufsichtsfunktion, in-

dem sie Baugesuche im Bereich von archäologischen Fundstellen möglichst 

frühzeitig der Abteilung für Baubewilligungen zur Stellungnahme weiterleiten. 

Die archäologischen Fundstellen werden im Bauzonen- und Kulturlandplan 

sowie in der BNO nicht erfasst, da deren rechtliche Stellung direkt durch das 

kantonale Kulturgesetz vom 31.03.2009 geregelt ist. Sie werden laufend 

nachgeführt und sind auf dem Geoportal (AGIS) ersichtlich (Abbildung 21). 

 

Abbildung 21: Archäologische Fundstellen (AGIS, Dezember 2020) 
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5. Harmonisierung der Baubegriffe 

5.1 Grundlagen und Handlungsbedarf IVHB 

Mit Beschluss des Grossen Rates vom 15. September 2009 ist der Kanton 

Aargau der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Bau-

begriffe (IVHB) beigetreten. Das entsprechende Konkordat ist am 26. Novem-

ber 2011 mit dem Beitritt der erforderlichen Anzahl Kantone in Kraft getreten. 

Der Regierungsrat hat am 25. Mai 2011 mit der revidierten Bauverordnung 

(BauV) die kantonalen Ausführungsbestimmungen erlassen (Inkrafttreten am 

1. September 2011). Die Gemeinden haben für die Umsetzung eine Über-

gangsfrist von 10 Jahren (§ 64 BauV). 

Aufgrund der Harmonisierung der Baubegriffe existieren die Ausdrücke Ge-

bäudehöhe und Firsthöhe nicht mehr. Das neue Recht sieht vor, dass von 

folgenden drei Definitionen mindestens ein Mass in der BNO festgelegt wer-

den muss: 
 

¶ Gesamthöhe (IVHB 5.1) 

¶ Fassadenhöhe (IVHB 5.2) 

¶ Vollgeschosse (IVHB 6.1) 

5.2 Umsetzung Höhenbegriffe 

Die Begriffe Gesamthöhe und Fassadenhöhe werden übernommen. Diese 

Masse müssen überprüft und neu festgelegt werden. Die Vollgeschosszahl 

bleibt unverändert und wird übernommen. Die mit óóxóó bezeichneten Werte und 

Masse gelten bei Neubauten als Richtwert. Abweichungen sind somit möglich. 

Weiterhin sind Flachdächer nur auf An- und Nebenbauten zulässig. Somit gibt 

es in der Regelbauweise keine Attikageschosse. Dies vereinfacht die Umset-

zung der IVHB wesentlich. 

Tabelle 39: Höhenmasse gemäss rechtskräftiger BNO 

- Zone - Gebäude-
höhe 

- Firsthöhe - Vollgeschosse 

- Dorfzone  

- (D) 

7.50 m 

x 

12.50 m 

x 

2 

x 

- Wohnzone 2 

- (W2) 
7.50 m 10.00 m 2 

- Wohnzone 1 Gländ 

- (W1G) 
4.50 m 8.00 m 1 

 

Die Gesamthöhe entspricht in etwa der heutigen Firsthöhe, wobei der obere 

Punkt neu auf der Oberkante der Dachkonstruktion statt der Dachoberfläche 

gemessen wird und der untere Punkt auch im Gebäudeinnern liegen kann. 

Die Fassadenhöhe entspricht in etwa der heutigen Gebäudehöhe bei 

Schrägdächern, wobei der obere Punkt neu auf der Oberkante der Dachkon-
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struktion statt der Dachoberfläche gemessen wird. Die IVHB lässt grundsätz-

lich eine giebelseitige und traufseitige Messung der Fassadenhöhe zu. In der 

BNO wird jedoch nur die traufseitige Messung zugelassen werden. 

Bei der Überprüfung der Masse wurde festgehalten, dass diese genügend 

Spielraum bieten müssen, insbesondere bei Gebäuden am Hang. Bei einer 

allfälligen Erhöhung der Masse sind folgende Punkte zu beachten: 

¶ Es können neben den bestehenden Häusern höhere Häuser erstellt wer-

den (durch höhere Masse und andere Messweise). 

¶ Mehr Spielraum für grössere Kubaturen ist vor allem in den Dorfzonen 

erwünscht. 

¶ Bei Mehrfamilienhäusern bis 4 Wohnungen, welche in der W2 zugelassen 

sind, muss im Dachgeschoss nicht zwingend eine separate Wohnung un-

tergebracht werden können. 
 

In vergleichbaren Gemeinden werden üblicherweise Fassadenhöhen im Be-

reich von 7 m bis 8 m und Gesamthöhen im Bereich von 10 m bis 12 m defi-

niert. Die rechtskräftigen Höhenmasse haben sich bewährt und werden somit 

mit kleinen Korrekturen übernommen. Die Masse und Werte mit einem (x) 

gelten als Richtwerte bei Neubauten. Es werden die Höhenmasse gemäss 

Tabelle 40 vorgeschlagen. 

Tabelle 40: Neue Höhenmasse gemäss IVHB für die Gemeinde Thalheim 

- Zone - Fassadenhöhe Gesamthöhe 
 

Vollgeschosse 

- Dorfzone 1 D1 7.60 m 

x 

12.50 m 

x 

2 

x 

- Dorfzone 2 D2 7.60 m 

x 

12.50 m 

x 

2 

x 

- Wohnzone 2 W2 7.60 m 10.00 m 2 

- Wohnzone 2 
Häuptli W2H 

6.50 m 8.50 m 2 

- Wohnzone 2 
Gländ W2G 

6.50 m 8.00 m 2 

 

Diese Masse ermöglichen die Erstellung von Schrägdachbauten, wie sie in 

Abbildung 22 im Schnitt schematisch dargestellt sind.  

 

Abbildung 22: Schrägdachbau Dorfzone mit neuen Höhenmassen 
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Flachdächer und Attikageschosse 

In sämtlichen Zonen sind Flachdachbauten und somit Attikageschosse nicht 

zugelassen. Stattdessen werden Dächer mit einer Minimalneigung von 6° ver-

langt, damit der Ortscharakter gewahrt und Bauten nicht zu prägnant in Er-

scheinung treten. In den Dorfzonen sind auf Hauptbauten grundsätzlich nur 

Satteldächer zugelassen. In den Wohnzonen soll die Fassadenhöhe um rund 

ein Geschoss tiefer als die Gesamthöhe festgelegt werden. 

 

 

Abbildung 23: Wohnzone mit neuen Höhenmassen 

 

Gegenüberstellung Dorfzone 1 und Dorfzone 2 

Dorfzone 1 und Dorfzone 2 unterscheiden sich bezüglich Höhen und bauliche 

Dichte in folgenden Punkten: 

¶ Fassadenhöhe von 7.60 m (identisch) 

¶ Gesamthöhe von 12.50 m (identisch) 

¶ Dachneigung: mind. 35° (Dorfzone 1) bzw. mind. 30° (Dorfzone 2) 

¶ Ausnützungsziffer: keine Vorgabe in der Dorfzone 1 bzw. 0.6 in der 

Dorfzone 2 

¶ Bei allen Massen kann der Gemeinderat Abweichungen bewilligen 

5.3 Überprüfung rechtskräftige Sondernutzungspläne 

Die Gestaltungspläne Breiti und Langmatt sollen beibehalten werden. An-

passungsbedarf besteht beim Gestaltungsplan Langmatt bei den Höhen-

massen. In § 64 Abs. 2 BauV werden die altrechtlichen Begriffe den neuen 

Begriffen gemäss IVHB zugeordnet: 

a) Die Gebäudehöhe entspricht neu der Fassadenhöhe  

b) Die Firsthöhe entspricht neu der Gesamthöhe 

  



 

Abstimmung Siedlung und Verkehr | 57 

6. Abstimmung Siedlung und Verkehr 

6.1 Gesetzlicher Auftrag 

Die Gemeinden sind verpflichtet, im Rahmen der Nutzungsplanung die Ab-

stimmung der Siedlungsentwicklung auf den Verkehr aufzuzeigen (§ 13 

BauG). Zudem haben sie die Möglichkeit, einen Kommunalen Gesamtplan 

Verkehr (KGV) zu erstellen (§ 54a BauG). Bezüglich Verkehrsentwicklung gilt 

das Zielbild 2040 der Strategie mobilitätAARGAU (Tabelle 41). 

Tabelle 41: Rechtsgrundlagen Abstimmung Siedlung und Verkehr 

§ 13 Abs. 2bis BauG 2bis Die Gemeinden zeigen auf, wie sie die in-
nere Siedlungsentwicklung und die Siedlungs-
qualität fördern und wie die Siedlungsentwick-
lung auf die vorhandenen oder noch zu schaf-
fenden Kapazitäten des Verkehrsnetzes abge-
stimmt ist. 

§ 54a Abs. 1 BauG 1 Die Gemeinde kann das Verkehrsaufkommen 
in einem Kommunalen Gesamtplan Verkehr mit 
den Verkehrskapazitäten und der Siedlungsent-
wicklung abstimmen. Er wird vom Gemeinderat 
beschlossen, vom zuständigen Departement ge-
nehmigt und ist behördenverbindlich. 

Richtplan M 1.1 
Mobilität / Gesamtver-
kehr 

Zielbild Strategie mobilitätAARGAU bis 2040: 
 

 
Zielbild Thalheim (ländlicher Entwicklungsraum) 

 
Planungsanweisung 2 
Die Gemeinden können die übergeordnete Pla-
nung des Kantons im Rahmen von regionalen 
Sachplänen und Kommunalen Gesamtplänen 
Verkehr konkretisieren. 

 

Die Gemeinde Thalheim hat auf die Erstellung eines Kommunalen Gesamt-

plans Verkehr (KGV) verzichtet, hat jedoch einen Netzplan für den Fuss- und 

Veloverkehr erstellt (Kapitel 6.5). 
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6.2 Verkehrsthemen aus dem räumlichen Entwicklungsleitbild 

Die relevanten Verkehrsthemen wurden ins räumliche Entwicklungsleitbild 

aufgenommen. Insbesondere die folgenden Brennpunkte wurden im REL the-

matisiert: 

Erneuerung Dorfplatz Oberdorf 

Im Gebiet des Dorfplatzes im Oberdorf sind die öffentlichen Strassen in einem 

schlechten Zustand. Auch die Werkleitungen haben ihre Lebensdauer erreicht 

und m¿ssen ersetzt werden. Ebenso entspricht die Bushaltestelle ĂDorfplatzñ 

nicht den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG). 

Aus diesen Gründen sollen die Strassen und Werkleitungen im Gebiet Ober-

dorf erneuert werden. Zudem bietet der Dorfplatz viel Potential mit den umge-

benden Bauten und der vielseitigen Nutzung (Baden am Brunnen, Vereins-

empfänge). 

 
 

Abbildung 24: Dorfplatz Oberdorf 

Der ländliche Charakter der Gemeinde 
soll erhalten und ein attraktives Dorfle-
ben (u.a. durch attraktive, sichere Stras-
senräume) gefördert werden. Das Ziel-
bild sieht den Dorfplatz als Zentrumsbe-
reich vor, welcher als Platzfläche/Be-
gegnungsort fungiert. Als mögliches Ge-
staltungselement für Freiräume dient 
Kopfsteinpflaster.  
 

(Auszug REL, Strassenraum) 

 

Stand Umsetzung: Das Erneuerungsprojekt wurde aufgrund der Abklärungen 

im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz zurückgestellt. 

Aufwertung Dorfplatz Unterdorf 

Durch die Erneuerung der K474 im Jahr 2018 wurde die bestehende nicht 

markierte Bushaltestelle im Bereich des Dorfbrunnens Unterdorf durch eine 

einseitige Betonbusbucht mit Haltestellenhäuschen ersetzt. Mit der Überbau-

ung Breiti wurde das Gebiet beim Brunnenareal mit einem kleinen Supermarkt 

(Volg) aufgewertet und der Hägibach offengelegt. Der Dorfplatz im Unterdorf 

wurde aufgewertet. 

 
 

Abbildung 25: Dorfplatz Unterdorf 

Der ländliche Charakter der Gemeinde 
soll erhalten und ein attraktives Dorfle-
ben (u.a. durch attraktive, sichere Stras-
senräume) gefördert werden. Das Ziel-
bild sieht den Dorfplatz als Zentrumsbe-
reich vor, welcher die Funktion als 
Platzfläche/Begegnungsort hat. Dieser 
hat eine öffentlich relevante Nutzung. 
 

(Auszug REL, Strassenraum) 

 

Stand Umsetzung: Das Vorhaben wurde umgesetzt. 
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Gestaltung Ortseingänge 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Thalheim 

im Jahr 2018 und der weiteren Aufwertung des öffentlichen Raumes sollen 

auch die Ortseingänge aufgewertet und repräsentativ gestaltet werden.  

 
Abbildung 26: Ortseingang West,  
Oberdorf 

Eine besondere Bedeutung haben die 
Ortseingänge. Diese markieren den 
Übergang von der Landschaft zur Sied-
lung und haben eine repräsentative 
Aufgabe. Die Übergänge in die Sied-
lung sind auch verbunden mit einer Ge-
schwindigkeitsreduktion für den Ver-
kehr (Wechsel inner-/ ausserorts). Die 
Ortseingänge sollen sorgfältig und ver-
kehrsberuhigend gestaltet werden.  
 

(Auszug REL, Ortseingänge) 
 

Stand Umsetzung: Es liegt noch keine konkrete Planung vor. 

Parkierung / Mobilitätskonzept 

Die Möglichkeiten für die Parkierung und von Mobilitätskonzepten wurden im 

REL thematisiert. Die Gemeinde ist der Auffassung, dass das REL genügend 

Anregungen für Bauherren gibt. 

 
 

Abbildung 27: Beispiel Parkierung 

Neubauten brauchen Parkplätze. Wohn-
flächenerweiterungen beim Umbau von 
Gebäuden können zu einem zusätzli-
chen Bedarf an Parkplätzen führen. Bei 
neuen Bauvorhaben ist dafür zu sorgen, 
dass sich die Parkplätze und Tiefgara-
gen gut in das Ortsbild einfügen lassen.  
 

(Auszug REL, Parkierung) 

 

Stand Umsetzung: Die wichtigsten Anforderungen an die Parkierung werden 

in der BNO geregelt (Tabelle 42). 

Tabelle 42: Bestimmungen zur Parkierung in der BNO 

§ 34 Abs. 3 Arealüberbauung: Zusammenfassung in unterirdischen 
Sammelgaragen 

§ 38a Verweis auf VSS-Norm bezüglich Anzahl Parkfelder 
Anforderungen an Garagenvorplätze 

§ 42 Abs. 1 Gestaltung öffentlicher Raum (u.a. Parkierungsanla-
gen) 
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6.3 Verkehrserschliessung der Schlüsselgebiete 

Häuptli-Mitte 

Das Gebiet Häuptli-Mitte liegt in der Nähe (ca. 190 m) zur Bushaltestelle ĂDorf-

platzñ im Oberdorf. Es ist direkt an die Kantonsstrasse Hauptstrasse K474 

angeschlossen. Die kantonale Radroute läuft südlich des Gebiets entlang 

dem Gässli. 

Idealerweise wird das Gebiet über eine gemeinsame Erschliessungsstrasse 

und Tiefgarage erschlossen. Dies ist im Rahmen eines Gestaltungsplans zu 

prüfen. Gemäss Überbauungsplan Häuptli-Geissacher ist die Erschliessung 

des südlichen Teils über die Nachbarparzelle Nr. 108 angedacht. Aufgrund 

einer späteren Abparzellierung ist die Erschliessung über die Parzelle 108 je-

doch nicht mehr gesichert. Mit dem Kanton wurde daher die Möglichkeit einer 

separaten Direkterschliessung besprochen. Da die Kantonsstrasse abklas-

siert wurde (siehe Kapitel 6.4), ist ein Direktanschluss nicht ausgeschlossen 

(Abbildung 28). 

 

Abbildung 28: Erschliessung Entwicklungsgebiet Häuptli-Mitte 

Im Rahmen eines konkreten Projektes oder im Gestaltungsplans ist dazu eine 

Umfeldanalyse durchzuführen, in welcher verschiedene Erschliessungsvari-

anten geprüft werden und die Verkehrssicherheit eines Direktanschlusses 

nachgewiesen werden muss. 

Gishübel 

Das Gebiet Gishübel liegt in der Nähe (ca. 150 m) zur Bushaltestelle ĂUnter-

dorfñ. Es ist direkt an die Kantonsstrasse Hauptstrasse K474 angeschlossen. 

Die kantonale Radroute läuft südlich des Gebiets entlang dem Winkel. 

Für das Gebiet Gishübel wurden im Rahmen der Nutzungsplanung zwecks 

Abgrenzung der Bauzone verschiedene Erschliessungsvarianten geprüft. Für 

eine rückwärtige Erschliessung bestehen Varianten mit Linienführung über 

die Hegi oder über die Strassenparzelle 35. Diese haben den Nachteil, dass 

zur Erschliessung des Entwicklungsgebiets aufgrund der Topografie aufwän-

dige Erschliessungsbauwerke (lange Tiefgarageneinfahrt) ab Parzelle 35 er-

forderlich sind. Um diesen Bereich von Bauten freihalten zu können, wurde 

Direktanschluss 

neu 
Rückwärtige Er-

schliessung neu 

Direktanschluss 

bestehend 

Direktanschluss 

bestehend 
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mit dem Kanton ein möglicher Direktanschluss ab Kantonsstrasse bespro-

chen. Da die Kantonsstrasse abklassiert wurde (siehe Kapitel 6.4), ist ein Di-

rektanschluss nicht ausgeschlossen (Abbildung 29). 

 

Abbildung 29: Erschliessung Entwicklungsgebiet Gishübel 

Im Rahmen eines konkreten Projektes oder im Erschliessungsplan ist dazu 

eine Umfeldanalyse durchzuführen, in welcher verschiedene Erschliessungs-

varianten geprüft werden und die Verkehrssicherheit eines Direktanschlusses 

nachgewiesen werden muss. 

Oberdorf 

Das Gebiet im Oberdorf liegt in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle ĂDorf-

platzñ und der kantonalen Radroute. Das Gebiet ist über die Strasse Oberdorf 

oder Kirchgasse an die Kantonsstrasse Hauptstrasse K474 angeschlossen. 

Gemäss Richtkonzept erfolgt die Zufahrt direkt von der Strasse zu den jewei-

ligen Parzellen. 

 

Abbildung 30: Erschliessung Entwicklungsgebiet Oberdorf 

Direktanschluss 

bestehend 

Direktanschluss 

bestehend 

Direktanschluss 

neu 

Direkte Hauszufahrten neu 

ab Kirchgasse und Gländ 

Direkte Hauszufahrten 

neu ab Oberdorf 














































































































